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Begründung zum Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

A Erfordernis und Zielsetzung der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB 
Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um die Neuaufstellung eines Bebauungs-
planes für die Erweiterung der Wohnbauflächen am östlichen Ortsrand der Gemeinde 
Römerberg im Ortsteil Heiligenstein. Die hierfür in Rede stehende Fläche befindet sich 
in der Gewanne „W3 Links am Viehtrift“. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist. 
In der Gemeinde Römerberg besteht eine deutliche Nachfrage nach Bauland. Gleich-
zeitig gehen die momentan noch in geringem Umfang vorhanden, jedoch am Markt 
größtenteils nicht verfügbaren Flächenreserven in ausgewiesenen und erschlossenen 
Baugebieten zur Neige. 
Zielsetzung der Planung ist es, auch zukünftig Flächen für den Wohnungsbau bereit-
stellen zu können, um die derzeitige Nachfrage nach Bauland in Römerberg zu befrie-
digen. Damit wird auch der im Regionalen Raumordungsplan Rheinpfalz vorgesehe-
nen besonderen Funktion „Wohnen“ Rechnung getragen. 
Der Bebauungsplan soll dazu beitragen, die bestehende Attraktivität Römerbergs als 
Wohnstandort für eine angemessene, zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde zu 
nutzen. Ziel ist die Bereitstellung von 142 Baugrundstücken. 

B Aufstellungsbeschluss 
Zur Erreichung der oben beschriebenen Zielsetzung beabsichtigt die Gemeinde Rö-
merberg daher für den betroffenen Bereich Baurecht in Form eines qualifizierten Be-
bauungsplanes zu schaffen. Der Rat der Gemeinde Römerberg hat aus diesem Grund 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „W3 Links am Vieh-
trift“ beschlossen. 

Mit der Erschließungsträgerschaft wurde die IRP, Immobiliengesellschaft Rheinland-
Pfalz beauftrage. Diese wiederum beauftragte das BBP Stadtplanung Landschaftspla-
nung, Kaiserslautern, mit der Erstellung des Bebauungsplans. Die Integration der Be-
lange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage des ebenfalls durch das Bü-
ro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung erarbeiteten Fachbeitrages Naturschutz. 

C Grundlagen 

1 Planungsgrundlagen 

Wesentliche Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 Die städtebauliche Entwicklungskonzeption des Büros Bachtler  Böhme + Partner, 

Kaiserslautern, Stand August 2012,  
 die im Zusammenhang mit dem angrenzenden Baugebiet „W4 Mittelgewann“ 

durchgeführte Bodenuntersuchung durch Sakosta CAU GmbH, September 2011, 
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 die Vorplanung zur „Entwässerungstechnischen Erschließung des Neubaugebiets 
‚W3 Links am Viehtrift‘“ erstellt durch PROJECT CONCULT Dr.-Ing. Burkhardt Döll, 
Bad Dürkheim, Stand August 2012. 

Die Integration der Belange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage des 
Fachbeitrages Naturschutz, der begleitend zur Bauleitplanung erstellt wurde. 
Die der Planung zugrunde liegenden Gutachten, Pläne und sonstigen Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) können bei der 
Gemeindeverwaltung Römerberg, Am Rathaus 4, 67354 Römerberg eingesehen 
werden. 

2 Lage und Größe des Plangebietes / Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 

Der Bebauungsplan besteht aus 4 räumlichen Teil-Geltungsbereichen. Die Lage der 
einzelnen Geltungsbereiche innerhalb der Gemeinde Römerberg ist aus dem nachfol-
gend abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

 
Abb. 1: Lage des Plangebiets (ohne Maßstab). Quelle: Geobasisinformationen der Vermessungs-und  Ka-
tasterverwaltung Rheinland-Pfalz, 2009 

Das geplante Wohngebiet (1. räumlicher Geltungsbereich) liegt am östlichen Ortsrand 
der Ortslage Römerberg im Ortsteil Heiligenstein zwischen der Viehtriftstraße, der Li-
na-Sommer-Straße, der Salierstraße und der Kreisstraße K 25. Die Gebietsgröße des 
1. räumlichen Geltungsbereichs beträgt rund 8,04 ha. Hinzu kommen Flächen für ex-
terne landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen, die in einem 2., 3. und 4. Geltungs-
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bereich festgesetzt werden. Diese liegen nordöstlich des eigentlichen Baugebiets in 
der Gemarkung „Obere Dammäcker“ und „Untere Dammäcker“. 
Die exakte Abgrenzung der räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes ergibt 
sich aus der Planzeichnung des Bebauungsplans im Maßstab 1:1.000 bzw. 1:5.000. 

3 Bestandssituation 

3.1 Nutzung und natürliche Situation 
Der überwiegende Teil des geplanten Wohngebiets (1. räumlicher Geltungsbereich) 
wird durch intensiv genutzte landwirtschaftliche Ackerflächen geprägt. Im Randbereich 
zum bestehenden Siedlungskörper sind kleinere Teilbereiche von derzeitigen Garten-
flächen der Bestandsbebauung an der Viehtriftstraße in den räumlichen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans einbezogen. Hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes 
kommt dem Plangebiet eine geringe bis mittlere Bedeutung zu. Oberflächengewässer 
sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht vorhanden. 
Die externen landespflegerischen Ausgleichsflächen im 2., 3. und 4. räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans werden zurzeit noch intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt (Maisacker). 

3.2 Topografie und Baugrundverhältnisse 
Das geplante Wohngebiet (1. räumlicher Geltungsbereich) und seine Umgebung sind 
als nahezu eben zu beschreiben. Im Baugebiet liegt eine Höhenlage zwischen ca. 
116,5 m ü.NN und ca. 119,5 m ü.NN vor. 
Die anstehenden Böden weisen einen geringen Durchlässigkeitsbeiwert auf, so dass 
eine Versickerung der im Gebiet anfallenden Niederschlagswasser ist kaum möglich. 
Entsprechend der geologischen Übersichtskarte von Rheinland-Pfalz Maßstab 
1:300.000 liegt Römerberg auf einem Lößrücken, der von Südwesten nach Nordosten 
verläuft.  
Im Rahmen eines Bodengutachtens für das angrenzend geplante Baugebiet „W4 Mit-
telgewann“1 wurden Bohrungen und Versickerungsversuche durchgeführt. Bei den 
durchgeführten Bohrungen wurden bis in 16,7 m Tiefe u. GOK sandig-schluffige Löß- 
und Aueablagerungen angetroffen. Bei den erbohrten Schichten handelt es sich um ei-
ne Wechsellagerung von feinsandig, tonigen Schluffen und schluffigen Sanden. Die 
einzelnen Schichten sind 0,2 bis ca. 1 m mächtig. 
Die angetroffenen Löß- und Aueablagerungen sind aufgrund der im Gelände beurteil-
ten Korngrößenverteilung als gering durchlässig einzustufen. Die beiden Versicke-
rungsversuche (Protokoll- und Auswertung siehe Anlage) ergaben kf-Werte von 1,8 x 
10-5 m/s bei SP 8 im Bereich Parkplatz geplanter Parkplatz Lebensmittelmarkt und 3,8 
x 10-6 m/s bei SP 9 im Bereich Neubaugebiet. 
Die unterschiedlichen kf-Werte der beiden Versickerungsversuche, sind auf den sehr 
heterogenen Untergrund zurückzuführen. Bei SP 8 wurden Schichten mit höherem 
Sandgehalt erbohrt, die eine höhere Durchlässigkeit aufweisen, als die schluffig-

                                                      
1  Sakosta Cau GmbH, Niederlassung Stuttgart: BV Lebensmittelbverbrauchermarkt und Neubaugebiet in Römerberg, 

Stuttgart 20.09.2010 
 



GEMEINDE RÖMERBERG 
BEBAUUNGSPLAN "W3 LINKS AM VIEHTRIFT"                 BEGRÜNDUNG 
 
 

 

BBP Stadtplanung  Landschaftsplanung  SEITE 5 

tonigeren Schichten bei SP 9. Da davon auszugehen ist, dass die einzelnen Sandkör-
per nur eine geringe laterale Ausbreitung haben und dass die Sandkörper in gering 
durchlässige, schluffig-tonige Bereich eingelagert sind, muss von einem Aufstau der 
versickerten Wassers bei der Sättigung der Sandkörper ausgegangen werden. Es wird 
daher empfohlen für die Bemessung einer oberflächennahen Versickerung den bei SP 
9 bestimmten kf-Wert von 3,8 x 10-6 m/s zu Grunde zu legen. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem Gebiet „W4 Mittelgewann“ sind auf das 
Baugebiet „W3 Links am Viehtrift“ übertragbar. 

D Vorgaben übergeordneter Planungen 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die übergeordneten Vorgaben der Raumordnung und 
Landesplanung bei der Aufstellung der Bauleitpläne zu beachten. 

1 Regionaler Raumordnungsplan 

Der Regionale Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz konkretisiert 
die Zielsetzungen des Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-Pfalz. Im seit 2004 
rechtskräftigen Regionalen Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz 
ist das Plangebiet als „Siedlungsfläche Wohnen - Planung“ gekennzeichnet. Der Ge-
meinde Römerberg wird die besondere Funktion „Wohnen“ zugewiesen. 
Die vorliegende gemeindliche Bauleitplanung entspricht damit den Zielen der Raum-
ordnung. 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz 
Quelle: http://www.regionale-raumordnungsplaene.rlp.de, 2009 
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2 Flächennutzungsplan 

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln. 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Römerberg stellt für den Be-
reich des Bebauungsplans eine geplante Wohnbaufläche dar. Mit der Festsetzung ei-
nes Allgemeinen Wohngebiets ist der vorliegende Bebauungsplan entsprechend der 
Vorschrift des § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
heraus entwickelt. 
Die Differenzierungen in der Abgrenzung zwischen Bauflächen sowie Flächen für die 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser auf der Ebene des Be-
bauungsplanes sind mit dem Entwicklungsgebot aus § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB abge-
deckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Römerberg (ohne Maßstab) 

E Fachplanerische Vorgaben und Rahmenbedingungen 

1 Regenwasserbehandlung im Baugebiet 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde das Ing.-Büro PROJECT 
CONCULT Dr.-Ing. Burkhardt Döll, Bad Dürkheim mit der Vorplanung der entwässe-
rungstechnischen Erschließung des Baugebiets beauftragt. Hierbei waren vor allem 
auch die Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftung zu prüfen. 

Für die Regenwasserbehandlung im Baugebiet sind die Vorgaben des Landeswasser-
gesetzes Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen. Hiernach soll Niederschlagswasser nur 
in die dafür zugelassenen Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, 
bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann 
und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches 
Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen. 
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Die durchgeführten Bodenuntersuchungen haben oberflächennah sehr ungünstige 
Versickerungseigenschaften des Bodenmaterials ergeben, so dass eine oberflächen-
nahe Versickerung über Mulden keine sinnvolle Niederschlagswasserverbringung be-
wirkt. 

In der ursprünglichen Konzeption der Baugebietsentwässerung war daher  grundsätz-
lich die Versickerung der Niederschlagswässer (NSW) mittels Tiefenbohrungen vorge-
sehen. Dieser Tiefenversickerung stimmt die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz nicht zu. Das 
Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung wurde am 25.07.2012 in einem Ge-
spräch bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz mit folgendem Ergebnis abschließend abge-
stimmt: 

Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert, wobei das Regenwasser einem Ver-
sickerungs- und Retentionsbecken am östlichen Plangebietsrand, dem tiefsten Punkt 
des Neubaugebietes, zwecks Versickerung und Rückhaltung zugeleitet wird. Von dort 
erfolgt einen gedrosselte Überleitung (ca. 10 l/s i.d.S) zur Entlastungsleitung des RÜB5 
auf der Ostseite der K25. Dies macht zwingend die Umsetzung der Maßnahme W3 in 
einem Bauabschnitt erforderlich. 

Die Ausgestaltung des Versickerungs- und Retentionsbeckens bleibt der technischen 
Ausführungsplanung in Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
(SGD) Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neu-
stadt a. d. Weinstraße, vorbehalten. 

Ergänzend zu den öffentlichen Entwässerungsanlagen wird eine dezentrale Rückhal-
tung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken erforderlich. Hierzu werden 
auf Grundlage des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz entsprechende Festset-
zungen getroffen (vgl. Kap C der textlichen Festsetzungen). 

Durch die im Entwässerungskonzept vorgesehenen Maßnahmen (Rückhaltung und 
ständige gedrosselte Ableitung ins öffentliche Kanalsystem | Vollständige Entleerung 
des Rückhalte- und Versickerungsbecken innerhalb von 2 Tagen entsprechend) ist 
gewährleistet, dass es nicht zu einem Dauerstau in dem festgesetzten Becken kommt. 
Hiermit werden auch die Empfehlungen der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft 
zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.) eingehalten. 

 

2 Altablagerungen / Altlasten 

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 
Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-
derlich machen würden, liegen bei der Gemeinde Römerberg nicht vor. 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Bodenschutz hat im Zusammenhang mit dem gleichzeitig im Aufstel-
lungsverfahren befindlichen Bebauungsplan W4 "Mittelgewanne" auf die Nähe der ex-
ternen landespflegerischen Ausgleichsflächen beider Bebauungspläne zu einer im Alt-
ablagerungskataster geführten Altablagerung hingewiesen. Unter Bezug auf die künfti-
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ge Nutzung der Ausgleichsflächen als Obstwiese wurde eine Gefährdungsabschätzung 
in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze empfohlen. Daraufhin erfolgte eine 
entsprechende Untersuchung2, deren Ergebnis hier kurz dargestellt wird. 
Im Hinblick auf die Nutzung als Streuobstwiese und da die Altablagerung nicht bis in 
die geplante Ausgleichsfläche hineinreicht, sind für die geplante Ausgleichsfläche unter 
boden- und wasserschutzrechtlichen Gesichtspunkten keine Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr im Sinne einer Sanierung bzw. eines Aushubes mit anschließender Entsor-
gung erforderlich. Um den später potentiell möglichen systematischen Pfad des 
Schadstofftransfers Boden - Nutzpflanze Obstbaum zu unterbinden, bestehen aus gu-
tachterlicher Sicht zwei grundsätzliche Maßnahmemöglichkeiten zur Gefahrenbeseiti-
gung bzw. -abwehr. Einerseits könnte eine Beseitigung der Belastungsquelle für das 
pflanzenverfügbare Grundwasser vorgenommen werden, d. h. es wird eine (hier eher 
nicht in Frage kommende) kostenintensive Sanierung oder Sicherung der Altablage-
rung erforderlich. Andererseits ist auf die Bedeutung tief wachsender Wurzeln zum Ge-
samtökosystemprozess Bezug zu nehmen. D. h., es sollte der potentiell mögliche 
Transferpfad selbst unterbunden werden. Konkret bedeutet dies, dass bei Anlage der 
Streuobstwiese weitestgehend flach wurzelnde Halb-, ggf. Viertelstammgewächse, 
vorzugsweise Apfelbäume mit durchschnittlichen bzw. maximalen Durchwurzelungstie-
fen von 0,75 m bzw. 1,75 m (Zum Vergleich – maximale Durchwurzelungstiefe z. B. bei 
Pflaumenbäumen: bis über 2 m), angepflanzt werden sollten. Um jegliche Gefahr aus-
zuschließen, sollten diese Bäume nach einigen (6 – 8) Jahren gefällt und durch neue 
ersetzt werden. Eine weitere Möglichkeit der Unterbindung dieses Transferpfades be-
steht in der Anpflanzung von grundsätzlich nicht so tief (max. 1 m) wurzelnden He-
cken/Feldgehölzen an Stelle von Bäumen.  
Im Hinblick auf die Grundwasserfließrichtung und der damit zusammenhängenden Be-
einflussung des Unterbodens auf der geplanten Ausgleichsfläche durch die Altablage-
rung (Ausbildung einer sog. Schadstofffahne), würden die letztgenannten Anpflanz-
empfehlungen aus Vorsorgegründen für die gesamte südliche Hälfte der Ausgleichsflä-
che gelten. Für die Nordhälfte der geplanten Ausgleichsfläche bestehen diese ange-
führten Restriktionen nicht. 
 

3 Kultur- oder sonstige Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Kulturdenkmäler oder 
kulturhistorisch interessante Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder Bo-
dendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. Sollten während der Bauphase Funde zu 
Tage treten, wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Denkmalpflege-
behörde verwiesen. 
 
 

                                                      
2 IBES Baugrundinstitut GmbH, Neustadt/W., Einrichtung einer Ausgleichsfläche – Streuobstwiese auf der Ge-

markung „Obere Dammäcker“ Süd für das allgemeine Wohngebiet W3 „Links am Viehtrift“ - Umwelttechni-
scher Untersuchungsbericht - Gefährdungsabschätzung -, Oktober 2012 
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4 Sonstiges 

Weitere Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch 
zur vorliegenden Planung stehen oder vorhandene Zielvorstellungen von Fachplanun-
gen und sonstigen Rahmenbedingungen, die eine Bebauung innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken könnten, sind nicht be-
kannt. 

F Städtebauliches Konzept 

1 Städtebauliche Zielvorgaben 

Der Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“ soll eine geordnete und nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung gewährleisten. Er soll dazu beitragen eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln. Das Planungsgebiet soll dabei einer Entwicklung zugeführt werden, die den 
künftigen Nutzern und deren Nutzungsbedürfnissen gerecht wird. 
Konflikte mit benachbarten Gebieten, eine Beeinträchtigung von Landschafts-
potentialen und negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche und städtebauliche 
Entwicklung sollen verhindert bzw. minimiert werden. 
Bei der Durchführung des Bebauungsplanes sind daher insbesondere folgende städte-
bauliche Planungsziele zu berücksichtigen: 
 Befriedigung der Nachfrage nach Wohnbauflächen durch Bereitstellung von quali-

tativ hochwertigem Bauland bei guten Wohnbedingungen und Gewährleistung ei-
nes ausreichenden Schallschutzes gegenüber der angrenzend verlaufenden Kreis-
straße K 25, 

 baurechtliche Sicherung der planerischen Vorstellungen zur zukünftigen Entwick-
lung des Gebietes, 

 funktionsgerechte und wirtschaftliche Erschließung, 
 Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sollen durch den städtebaulichen 

Entwurf und gezielte Maßnahmen vermieden bzw. bei unvermeidbaren Eingriffen 
auf das notwendige Minimum reduziert werden, 

 Vorgaben zur Gestaltung baulicher Anlagen zum Erreichen gestalterischer Grund-
prinzipien bei geringst möglicher Einschränkung der individuellen Gestaltungsvor-
stellungen. 

2 Verkehrliche Anbindung und interne Erschließung des Plangebietes 

Das Plangebiet ist auf drei Seiten durch die bestehende Bebauung eingerahmt. Es er-
geben sich damit 5 Anschlussstellen an das bereits vorhandene Straßennetz, was eine 
gute Verteilung des neu entstehenden Verkehrs gewährleistet. Im Einzelnen sind dies 
2 Anschlüsse an die Viehtriftstraße, 2 Anschlüsse an die Lina-Sommer-Straße und 1 
Anschluss an die Salierstraße. 
Die innere Erschließung erfolgt über eine Haupterschließungsstraße, die in einer 
Schleife von der Viehtriftstraße aus in das Plangebiet hineinführt und auch zu dieser 
wieder herausführt. Die untergeordnete Erschließung erfolgt durch an diese Schleife 
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angehängte Ring- und Stichstraßen. Ergänzend hierzu sind fußläufige Anbindungen an 
das bestehende Straßen- und Wirtschaftswegenetz vorgesehen. 
Für die Haupterschließungsstraße ist ein Querschnitt von 9 m vorgesehen. Geplant ist 
ein Ausbau mit beiderseitigem einer Fahrbahnbreite von 6,0 m und beiderseitigem 
Gehweg von 1,50 m. Zur Geschwindigkeitsreduzierung wird diese Haupterschlie-
ßungsstraße in ihrem Verlauf mehrere Male verschwenkt. Weitere geschwindigkeitsre-
duzierende Maßnahmen in Form von Aufpflasterungen oder Schwellen können im 
Rahmen der Ausbauplanung vorgesehenen werden. Es ist eine Ausweisung als Tem-
po-30-Zone vorgesehen. 
Auf Grund der reinen Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion der untergeordneten in-
ternen Erschließung ist geplant diese in flächensparender Form zu realisieren. So sol-
len die Wohnstraßen 6,5 m breit werden und als „verkehrsberuhigte Bereiche“ (Zeichen 
325/326 StVO) gewidmet und als Mischflächen mit Parkzonen gestaltet werden. Dies 
stellt einen der städtebaulichen Struktur angepassten Ausbau, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Ansprüche „schwacher“ Verkehrsteilnehmer, sicher: Da Fahrzeuge 
nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen, kann der Straßenraum auch für Kinderspiel 
und Aufenthalt genutzt werden, was zudem die Wohnqualität erhöht. 
Durch öffentliche und private Fußwege wird die Erreichbarkeit von angeschnittenen 
Restgrundstücken und die rückwärtige Erreichbarkeit bereits bebauter Grundstücke 
gewährleistet. 
Der Stellplatzbedarf soll auf den Baugrundstücken selbst abgedeckt werden. Hierzu 
schreibt der Bebauungsplan die Schaffung von 2 Stellplätzen je Wohneinheit vor. Zur 
ergänzenden Sicherung des Parkraumbedarfs von Besuchern und Lieferanten ist die 
Schaffung öffentlicher Stellplätzen. 

3 Belange der Ver- und Entsorgung und der Wasserwirtschaft 

Alle erforderlichen Versorgungsleitungen können von den zuständigen Versorgungs-
trägern durch weiteren Ausbau der bereits bestehenden Netze bereitgestellt werden. 

Für die entwässerungstechnische Erschließung des Neubaugebietes „W3 Links am 
Viehtrift“ ist eine Trennkanalisation vorgesehen. 

Das Schmutzwasser wird über einen Schmutzwasserkanal mit Anschluss an das vor-
handene Kanalnetz der Kläranlage Römerberg zugeleitet.  

Das Plangebiet ist aufgrund der anzutreffenden Untergrundverhältnisse für eine Versi-
ckerung von Niederschlagswassers nicht geeignet. Im Sinne des LWG ist jedoch die 
Rückhaltung und verzögerte Ableitung des Niederschlagswassers vorzusehen. Das 
Niederschlagwasser ist über Rückhalt und Nutzung zu bewirtschaften. Sofern kein ge-
sonderter Nachweis -aufgestellt durch einen Fachplaner - vorgelegt wird, müssen die 
Einrichtungen eine spezifische Rückhaltekapazität von 3m3/100m2 angeschlossene 
Fläche (Au) aufweisen und sind mittels überlauf an das öffentliche Ableitungsnetz an-
zuschließen. Die Anlagen sind so auszulegen, dass ein Teilvolumen (50%) über eine 
Drosselleitung mit ca. 1 l/s leerlaufen kann und damit kurzfristig für die Aufnahme von 
Niederschlagswasser nachfolgender Regen wieder verfügbar ist. 
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Die konkrete Ausgestaltung der entwässerungstechnischen Erschließung bleibt der 
technischen Ausführungsplanung, in Abstimmung mit der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion (SGD) Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bo-
denschutz Neustadt a. d. Weinstraße, vorbehalten. 

Ein Anschluss von Drainagen an das öffentliche Entwässerungssystem für unzulässig 
erklärt. 

Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten. Beim Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern sind die Abstandsempfehlungen der DIN 1998 einzuhalten oder andernfalls 
auf Kosten des Verursachers entsprechende Schutzvorkehrungen zum Schutz der Lei-
tungen zu treffen. 

4 Sozialer und Sonstiger Infrastrukturbedarf 

Der durch das neue Baugebiet entstehende zusätzliche Infrastrukturbedarf kann von 
bereits bestehenden Einrichtungen im Ort bzw. der näheren Umgebung abgedeckt 
werden. Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes erlaubt zudem im Rahmen 
der allgemeinen Zweckbestimmung auch die Ansiedlung von weiteren dem Gebiet die-
nenden Einrichtungen. 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde deutlich, dass nicht nur der bestehende 
Bedarf an Kindergartenplätzen im Planungsbezirk weiter konstant über den vorhande-
nen Kapazitäten liegt; auch das geplante Baugebiet erforderte die Schaffung zusätzli-
cher Kapazitäten.  
Seit dem 01.08.2010 besteht in Rheinland-Pfalz ein Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz ab dem 2. Lebensjahr und ab dem 01.08.2013 bereits ab dem 1. Lebens-
jahr. 
Die Gemeinde Römerberg beabsichtigt daher, zur Deckung des vorhandenen Bedarfs 
westlich der Viehtriftstraße in der Nachbarschaft des Kreishallenbads eine zusätzliche 
Kinderbetreuungseinrichtung zu errichten. 
Ergänzend kommt die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zu der Einschätzung, dass 
im Plangebiet „W3 Links am Viehtrift“ der zusätzliche Neubau einer 4-gruppigen Kin-
dertagesstätte erforderlich wird. Diese deckt einen Teil des bereits bestehenden Fehl-
bedarfs und die mutmaßlich erforderlichen zusätzlichen Betreuungsplätze des Neu-
baugebiets ab. Die Planung des Vorhabens geht von einer maximalen Aufnahmekapa-
zität von 100 Betreuungsplätzen aus. Zur Deckung des vorbeschriebenen Bedarfs 
setzt der Bebauungsplan im zentralen Bereich eine Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ fest. 
Des Weiteren plant die Gemeinde Römerberg die Herstellung zweier Kinderspielplätze 
in der Lina-Sommer-Straße und der Salierstraße, die auch den Spielplatzbedarf des 
vorliegend geplanten Baugebiets „W3 Links am Viehtrift“ mit abdecken werden. 

G Landespflegerische Bewertung 
Die landespflegerische Bewertung erfolgt im Rahmen des Fachbeitrages Naturschutz, 
der zum Bebauungsplan erarbeitet wurde. Zur weiteren Vertiefung wird auf den in Re-
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de stehenden Fachbeitrag verwiesen, der als Anlage vorliegt und dessen Ergebnisse in 
den Bebauungsplan integriert sind. 
Bei dem geplanten Wohngebiet (1. räumlicher Geltungsbereich) handelt es sich um ei-
ne durch intensiven Ackerbau geprägte Fläche und siedlungsrandtypische Nutzgärten 
mit vereinzelt alten Obstbäumen. 
Schutzgebiete und/oder geschützte Arten/Biotope sind durch die Planung nicht betrof-
fen. 
Die wesentlichen und erheblichen Eingriffe des vorliegenden Bebauungsplans erfolgen 
durch die Neuversiegelung, sowie durch die Veränderung und Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbilds einschließlich der damit verbundenen Funktion für die Erho-
lung. 
Die Planung verursacht somit Auswirkungen in Bezug auf die Potenziale Wasser, Bo-
den sowie das Orts- und Landschaftsbild einschließlich der damit verbundenen Funkti-
on für die Erholung. 
Kompensationsbedarf 
Im Rahmen des Fachbeitrages Naturschutz wurden die mit der Planung verbundenen 
Eingriffe sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung sowie zum Ausgleich er-
mittelt. Auch diesbezüglich werden im Folgenden die relevanten Aussagen in zusam-
mengefasster Form dargestellt und zur weiteren Vertiefung auf den Fachbeitrag ver-
wiesen. 
Als Folge der unvermeidbaren Eingriffe entsteht ein Kompensationsbedarf im Gesamt-
umfang von etwa 5,18 ha. 
Innerhalb des 1. räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes können die in 
Rede stehenden Eingriffe durch grünordnerische Maßnahmen zum Ausgleich im Um-
fang von 0,68 ha kompensiert werden. 
Darüber hinaus verbleibt ein rechnerisches Defizit von ca. 4,50 ha Ausgleichsbedarf. 
Die Kompensation erfolgt über externe Ausgleichsflächen im 2., 3. und 4. räumlichen 
Geltungsbereich, die mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt ist. Es handelt 
sich hierbei um die Anlage einer Obstwiese sowie einer Gehölzfläche über freie Suk-
zession unmittelbar am Rheinhauptdeich. 
Mit den vorstehend aufgeführten Flächen und Maßnahmen können die kompensati-
onspflichtigen Eingriffe somit - auch rechnerisch - ausgeglichen werden.  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Eingriff im Rahmen der vorliegenden ver-
bindlichen Bauleitplanung bewältigt sein wird. 

H Erforderlichkeit der Planinhalte / Begründung der Festsetzungen 
Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen sowie Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 
der Planung eingegangen. 
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1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend den geschilderten städtebaulichen Zielsetzungen und in Entwicklung aus 
der Darstellung im Flächennutzungsplan wird das Planungsgebiet (1. räumlicher Gel-
tungsbereich) gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Zur 
Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzung jedoch mit unterschiedlichen Festset-
zungen wird innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets in der Planzeichnung und im Text 
eine Differenzierung in die Nutzungsschablonen A, B und C  vorgenommen. 
Dabei wird bestimmt, dass 
 Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig sind. Gartenbaubetriebe und Tank-

stellen werden ausgeschlossen, weil sie der Eigenart des Gebiets widersprechen 
und an ihre Standorte Anforderungen zu stellen sind, die im gesamtörtlichen Kon-
text an anderer Stelle besser befriedigt werden können. Hinzu kommt, dass Tank-
stellen in der durch die Umgebungsbebauung vorgegebenen Siedlungsstruktur 
gestalterisch nicht integrierbar sind. 

 Anlagen für Verwaltungen unzulässig sind. Dies erfolgt, um in Anbetracht der Lage 
und Größe des Plangebietes das Allgemeine Wohngebiet vor „inneren“ Immissi-
onsquellen und Störpotenzialen von vornherein zu schützen. Daneben bestehen 
für diese Nutzugsart zudem an anderer Stelle im Gemeindegebiet städtebaulich 
besser geeignete Ansiedlungsmöglichkeiten. 

In einem kleineren Teilbereich des Bebauungsplans (Nutzungsschablone D) wird im 
Sinne einer Angebotsplanung zur Deckung des spezifischen Wohnraumbedarfs eine 
Fläche für die Sonderwohnform "Betreutes Wohnen" festgesetzt. Damit reagiert die 
Gemeinde auf den wachsenden Bedarf an Betreuungseinrichtungen und den demo-
graphischen Wandel in der Bevölkerung. Die Planung geht damit auf die besonders zu 
berücksichtigenden Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, auch unter sozialen Gesichts-
punkten, ein.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung von Grundflächenzahl 
(GRZ) und Geschoßflächenzahl (GFZ) sowie durch Angaben zur Höhe baulicher Anla-
gen geregelt. 
Die Grundflächenzahl wird für das Allgemeine Wohngebiet mit 0,4 bestimmt und be-
wegt sich somit innerhalb der nach der Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. 
Die Geschossflächenzahl wird im Hinblick auf die geplante Höhe und Geschossigkeit 
baulicher Anlagen im gesamten Planungsgebiet mit 0,8 festgesetzt und bewegt sich 
somit ebenfalls im Rahmen der nach der Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. 
Die getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen sollen einerseits befriedi-
gende Wohnbedürfnisse gewährleisten und entsprechen andererseits der Forderung 
des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn 
ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschafts-
bild beeinträchtigt werden könnten. Entsprechend den getroffenen Festsetzungen vari-
ieren hierbei die zulässigen Höhen zwischen den einzelnen Bauformen. Dementspre-
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chend werden Traufhöhen zwischen 5,0 m und 6.50 m sowie Gebäudehöhen zwischen 
9,50 und 11,20 m festgesetzt. 
 

1.3 Bauweise , überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stel-
lung baulicher Anlagen 
Das Baugebiet wird zum überwiegenden Teil durch die Festsetzung einer abweichen-
den Bauweise bestimmt. In dieser abweichenden Bauweise gelten die Bestimmungen 
der offenen Bauweise mit dem Zusatz, dass die Hauptgebäude nur Gebäudelängen 
und –tiefen von maximal 12 m aufweisen dürfen. Hierdurch soll gewährleistet werden, 
dass sich die Neubauten von ihrer Kubatur her in die umgebende Bebauung einfügen. 
Ergänzend wird für die Bereiche mit abweichender Bauweise (Nutzungsschablone A 
und B) die zulässige Bauform auf Einzel- oder Doppelhäuser beschränkt. 
In kleineren Teilbereichen werden ergänzend Hausgruppen in offener Bauweise fest-
gesetzt (Nutzungsschablone C).  
Ein kleinerer Teilbereich des Bebauungsplans, der für die Sonderwohnform "Betreutes 
Wohnen" vorgehalten werden soll, wird in offener Bauweise festgesetzt (Nutzungs-
schablone D). 
Das Verhältnis der unterschiedlichen Bauformen zueinander entspricht der derzeitigen 
Nachfragestruktur und der seitens der Gemeinde Römerberg angestrebten städtebau-
lichen Verdichtung des Baugebietes. 
Auf die Festsetzung von Baulinien wird verzichtet. Die somit ausschließlich durch Bau-
grenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen sind ausreichend für eine 
Wohnnutzung dimensioniert und gewährleisten die notwendige Flexibilität bei der Par-
zellierung der Grundstücke. 
Die Stellung der baulichen Anlagen wird dem Bauherrn freigestellt, da bei den zulässi-
gen Dachformen sowohl trauf- als auch giebelständige Gebäude oder auch Gebäude 
mit Flachdächern eine denkbare, städtebaulich akzeptable Alternative darstellen. 

1.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen, Gemeinschaftsanlagen 
Die getroffenen Festsetzungen für Nebenanlagen zielen darauf ab, ein ungeordnetes 
„Zubauen“ der Grundstücke zu verhindern.  
Die vorgesehenen Grundstücksgrößen erlauben die Errichtung von Gartenhäusern und 
Nebenanlagen, ohne dass nachbarschaftliche Interessen durch zu nahes Heranrücken 
an die Grenzen beeinträchtigt werden. Um einer ungeordneten Ansammlung von Bau-
körpern unterschiedlicher und v.a. auch zu großer Volumina auf den rückwärtigen 
Grundstücksteilen zu verhindern, werden Nebenanlagen jedoch in ihrem Umfang auf 
eine Grundfläche von max. 30 cbm je Baugrundstück begrenzt, wobei ergänzend fest-
gesetzt wird, dass jeweils max. 1 Nebengebäude an der seitlichen oder rückwärtigen 
Grundstücksgrenze zulässig ist. Dadurch soll eine angemessene Durchgrünung der 
Gartenzonen gewährleistet werden. 
Die Bebauungsplanfestsetzungen für Stellplätze, Garagen und Carports zielen im We-
sentlichen darauf ab, ein ungeordnetes „Zubauen“ und „Zuparken“ der Grundstücke zu 
verhindern. Dementsprechend werden Stellplätze, Garagen und Carports auf die Tiefe 
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der jeweils ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen einschließlich der seitli-
chen Abstandsflächen beschränkt. Nicht überdachte Stellplätze dürfen darüber hinaus 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen angelegt werden. 
Die Festsetzung, wonach vor Garagen und Carports ein Stauraum von 5 m freizuhalten 
ist, dient einerseits der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und trägt ergänzend 
dazu bei, die Gebäudevorzonen von baulichen Anlagen freizuhalten. 
Ergänzend zu den vorbeschriebenen Regelungen werden in der Planzeichnung für 
Hausgruppen Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und –carports festgesetzt und den 
jeweiligen Hausgruppen zugeordnet. An die bauliche Gestaltung der dem öffentlichem 
Straßenraum zugewandten Carport-Anlagen sind hohe Anforderungen zu stellen. An-
zustreben ist eine einheitliche Architektursprache der Parkierungsanlagen. Die Herstel-
lung und Ausgestaltung solcher Gemeinschaftsanlagen sollte daher ergänzend durch 
privatrechtliche Regelungen vertraglich festgeschrieben werden. 

Die Erforderlichkeit und Lage von ggf. für die Erschließung des Baugebiets erforderli-
chen Nebenanlagen der Ver- und Entsorgung steht noch nicht abschließend fest. Sol-
che Einrichtungen sind jedoch entsprechend den grundsätzlichen Regelungen des § 
14 Abs. 2 BauNVO auch ohne gesonderte zeichnerische Festsetzung innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise zulässig. 

1.5 Flächen für den Gemeinbedarf 
Wie bereits unter Kap. F, Punkt 4 dargestellt, wird im Plangebiet die Errichtung einer 
Kindertagesstätte erforderlich. Hierzu weist der Bebauungsplan in der Planzeichnung 
eine entsprechende Gemeinbedarfsfläche aus. Um die notwendige Flexibilität für die 
architektonische Gestaltung dieser Sonderbauform zu gewährleisten, trifft der Be-
bauungsplan für diese Fläche keine weitergehenden Festsetzungen in Bezug auf 
Überbaubare Grundstücksflächen, Maß der baulichen Nutzung und dergleichen. 

1.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
Hinsichtlich der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden trifft der Be-
bauungsplan nachfolgende Festsetzungen:  
In den Gebieten mit Nutzungsschablone A und B sind In Einzelhäusern je Wohnge-
bäude max. zwei Wohneinheiten zulässig. In Doppelhäusern ist je Doppelhaushälfte 
max. eine Wohneinheit zulässig. In Gebieten mit Nutzungsschablone C ist je Reihen-
haus max. eine Wohneinheit zulässig. 
Diese Begrenzung der Anzahl der Wohnungen erfolgt, um die Entstehung von Appar-
tementhäusern etc. zu verhindern, die zu einer unerwünschten Umstrukturierung der 
angestrebten städtebaulichen Eigenart des Gebietes führen könnten.  
Eine höhere Gebäudeausnutzung würde sich neben dem erhöhten Stellplatzbedarf im 
Plangebiet unter Umständen auch negativ auf die Sozial- und Bevölkerungsstruktur 
auswirken. Die getroffene Festsetzung dient zudem der Sicherung des angestrebten 
hohen Anteils an Wohneigentum im Gebiet. 
Für das Gebiet mit Nutzungsschablone D erfolgt keine Beschränkung der Zahl der 
Wohnungen, da dieses Gebiet der Sonderwohnform "Betreutes Wohnen" dient und die 
Anzahl der Wohnungen hier nicht bereits vorab festlegbar ist. 
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1.7 Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sowie der 
Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Straßen nur rah-
mengebende Festsetzungen wie Linienführung, Breite und Art des Ausbaus. Der Be-
bauungsplan definiert damit zunächst nur die öffentliche Verkehrsfläche ohne konkrete 
Querschnittdarstellungen. Hiermit sollen einerseits die erforderlichen Flächen zur Or-
ganisation der Verkehrsbeziehungen gesichert werden, andererseits aber flexible 
Spielräume für die zukünftige Straßengestaltung durch Verzicht auf eine detaillierte 
Festlegung der Einzelquerschnitte ermöglicht werden. 
Der Bebauungsplan setzt die geplante Haupterschließungsstraße als öffentliche Ver-
kehrsfläche fest. Vorgesehen ist eine Ausweisung als Tempo-30-Zone. 
Das gesamte untergeordnete, sonstige Straßennetz wird als Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung festgesetzt. Auf Grund der reinen Erschließungs- und Aufent-
haltsfunktion soll die innere Erschließung des Plangebietes in flächensparender Form 
erfolgen und die Verkehrsflächen als „verkehrsberuhigte Bereiche“ (Zeichen 325/326 
StVO) gewidmet und als Mischflächen gestaltet werden. Dies stellt einen der städte-
baulichen Struktur angepassten Ausbau unter besonderer Berücksichtigung der An-
sprüche „schwacher“ Verkehrsteilnehmer sicher, da in einem solchen Straßenraum alle 
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Da Fahrzeuge nur Schrittgeschwindigkeit 
fahren dürfen, kann der Straßenraum auch für Kinderspiel und Aufenthalt genutzt wer-
den, was die Wohnqualität erhöht. 
Die Erschließung der im Bebauungsplan festgesetzten Reihenhausgrundstücke ist zum 
Teil über Privatwege vorgesehen. Um die Erschließung der angesprochenen Gebäude 
sicherzustellen, ist es erforderlich, im Bebauungsplan entsprechende Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte festzusetzen. Die Rechte umfassen ein Geh- und Fahrrecht zugunsten 
der Nutzer der betroffenen Grundstücke sowie ein Leitungsrecht zugunsten der Ver-
sorgungsträger. 

Die angesprochenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte begründen nicht das konkrete 
Nutzungsrecht, sondern bereiten das entsprechende Recht lediglich vor. Insoweit sind 
in weiteren Schritten, die sich an das Bauleitplanverfahren anschließen, diese Rechte 
beispielsweise durch Eintragung von Baulasten oder Grunddienstbarkeiten verbindlich 
zu sichern.  

Der private Stellplatzbedarf soll auf den Baugrundstücken selbst abgedeckt werden.  

Darüber hinaus sollen im Zuge des Straßenausbaus öffentliche Stellplätze im Straßen-
raum der öffentlichen Verkehrsflächen ausgewiesen werden. Dazu werden Längspark-
plätze im seitlichen Straßenraum vorgesehen und entsprechend als Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung festgesetzt. 

1.8 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes zu 
berücksichtigen. Hiernach soll Niederschlagswasser nur in die dafür zugelassenen An-
lagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit ver-
tretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann und die Möglichkeit nicht 
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besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder 
unmittelbar abfließen zu lassen. 

Die durchgeführten Bodenuntersuchungen haben oberflächennah sehr ungünstige 
Versickerungseigenschaften des Bodenmaterials ergeben, so dass eine oberflächen-
nahe Versickerung über Mulden keine sinnvolle Niederschlagswasserverbringung be-
wirkt. 

In der ursprünglichen Konzeption der Baugebietsentwässerung war daher grundsätz-
lich die Versickerung der Niederschlagswässer (NSW) mittels Tiefenbohrungen vorge-
sehen. Dieser Tiefenversickerung stimmt die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz nicht zu. Das 
Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung wurde am 25.07.2012 in einem Ge-
spräch bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz mit folgendem Ergebnis abschließend abge-
stimmt: 

Das Plangebiet wird im Trennsystem entwässert, wobei das Regenwasser einem Ver-
sickerungs- und Retentionsbecken am östlichen Plangebietsrand, dem tiefsten Punkt 
des Neubaugebietes, zwecks Versickerung und Rückhaltung zugeleitet wird. Von dort 
erfolgt einen gedrosselte Überleitung (ca. 10 l/s i.d.S) zur Entlastungsleitung des RÜB5 
auf der Ostseite der K25. Dies macht zwingend die Umsetzung der Maßnahme W3 in 
einem Bauabschnitt erforderlich. 
Zur Sicherung der vorbeschriebenen Planungsabsichten wird im Bebauungsplan eine 
„Fläche für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ i.V.m. § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Die in diesem Zusammenhang getroffenen grünord-
nerischen Festsetzungen sollen in erster Linie sicherstellen, dass das Versickerungs- 
und Retentionsbecken nicht als rein technisches Bauwerk in Erscheinung treten. 
Die Errichtung der vorbeschriebenen Rückhalte- und Versickerungsanlage bedarf der 
Durchführung eines separaten Genehmigungsverfahrens nach dem Wasserrecht. Die 
erforderliche wasserrechtliche Genehmigung wird rechtzeitig beantragt. 

Ergänzend zu den öffentlichen Entwässerungsanlagen wird eine dezentrale Rückhal-
tung von Niederschlagswasser auf den Baugrundstücken erforderlich. Hierzu werden 
auf Grundlage des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz entsprechende Festset-
zungen getroffen (vgl. Kap C der textlichen Festsetzungen). 

1.9 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft i.V.m. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser, Öffentlichen Grünflächen sowie Festsetzungen für 
das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 Bundesnaturschutzgesetz sind 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des 
mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheb-
lich beeinträchtigen können. 
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Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträch-
tigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolg-
ten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermie-
den werden können, ist dies zu begründen. 
Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Er-
satzmaßnahmen). 
Im Verfahren zur Eingriffsregelung nach § 17 Bundesnaturschutzgesetz sind vom Ver-
ursacher ausreichende Angaben nach Art und Umfang zur Beurteilung des Eingriffs zu 
machen (Fachplan oder landschaftspflegerischer Begleitplan). 
Das Verhältnis zum Baurecht klärt der § 18 Bundesnaturschutzgesetz. Sind auf Grund 
der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von 
Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 1a  Bundesnaturschutzgesetz 
ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) zu entscheiden. 
Die Darstellung der Auswirkungen erfolgt nach § 2a Baugesetzbuch im Umweltbericht 
als gesonderter Teil der Begründung. 
Der Fachbeitrag Naturschutz ist als eigenständiger Teil den Unterlagen beigefügt. 
Nachfolgend wird die vorläufige landespflegerische Einschätzung in zusammengefass-
ter Form dargestellt. Zur weiteren Vertiefung wird auf den in Rede stehenden Fachbei-
trag verwiesen, dessen Ergebnisse in den Bebauungsplan intergiert sind. 
Die wesentlichen und erheblichen Eingriffe des vorliegenden Bebauungsplans erfolgen 
durch die Neuversiegelung sowie der Veränderung und Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbilds einschließlich der damit verbundenen Funktion für die Erholung. 
Zum Ausgleich der mit dem Bebauungsplan verbundenen Eingriffe in Natur und Land-
schaft werden entsprechend den Maßnahmenvorschlägen des Fachbeitrags Natur-
schutz in den Textfestsetzungen des Bebauungsplanes grünordnerische Maßnahmen 
festgesetzt. 
Die getroffenen Festsetzungen sollen ein gewisses Grundgerüst der Gebietsdurchgrü-
nung und  -durchlüftung sichern sowie landschaftsvisuelle Beeinträchtigungen minimie-
ren. 
Durch den Bezug auf die beigefügte Artenliste sollen naturnahe und standortgerechte 
Pflanzungen entstehen, die die ökologische Funktion als Lebensraum sowie die land-
schaftliche Einbindung gewährleisten. Damit dienen diese Festsetzungen auch der 
rechtlichen Umsetzung der landespflegerischen Zielvorstellungen des Fachbeitrags 
Naturschutz. 
Zusätzlich zu den im 1. räumlichen Geltungsbereich getroffenen grünordnerischen und 
landespflegerischen Maßnahmen und Festsetzungen werden externe Ausgleichsmaß-
nahmen notwendig, da eine Kompensation der durch die Bebauung entstehenden 
Neuversiegelung aufgrund des in seiner Abgrenzung eng auf die Wohnbau- und Er-
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schließungsflächen begrenzen Plangebietes nicht innerhalb des Bebauungsplangebie-
tes erfolgen kann.  
Für das Plangebiet ist ein Ausgleichsdefizit von ca. 5,18 ha für die Eingriffe in den Na-
turhaushalt festzuhalten. 
Da jedoch im unmittelbaren Umfeld des 1. räumlichen Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans keine weiteren Flächen für landespflegerische Maßnahmen zur Verfü-
gung stehen, wird zur Kompensation auf Flächen im Eigentum der Gemeinde zurück-
gegriffen. Die Flächen liegen in der Gewann Obere Dammacker2, Parzelle 408-2 und 
Untere Dammacker Parzelle 422/2. 
Die Flächen stehen im Eigentum der Gemeinde Römerberg. Mit den Maßnahmen auf 
den genannten Flächen kann ein Ausgleich im räumlich-funktionalen Zusammenhang 
sichergestellt werden. 
Im Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“ werden daher nachfolgend aufgeführte, in 
der Gemarkung Römerberg liegende Flächen als 2., 3. und 4. räumlicher Geltungsbe-
reich festgesetzt: 

 

Abb. 4: Lageplan der räumlichen Geltungsbereiche Nr. 2, 3 und 4 des Bebauungsplans (ohne Maßstab) 

Auf den Flächen werden gem. der landespflegerischen Zielkonzeption aus der Land-
schaftsplanung Obstwiesen angelegt und dauerhaft unterhalten. Im 2. räumlichen Gel-
tungsbereich wird die südlichen Hälfte auf Grund der Altlastenproblematik nicht als 
Obstwiese angelegt sondern als Gehölzfläche über freie Sukzession entwickelt. 
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Mit Durchführung der im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen und landes-
pflegerischen Maßnahmen sowie der externen Ausgleichsflächen im 2., 3. und 4. 
räumlichen Geltungsbereich können die kompensationspflichtigen Eingriffe - auch 
rechnerisch - ausgeglichen werden. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die mit Realisierung des vorliegenden Be-
bauungsplanes „W3 Links Am Viehtrift“ verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft 
abschließend ausgeglichen sind. 

1.10 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen 
zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 
Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei der 
Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe muss es 
deshalb sein, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beein-
trächtigungen ausgeschlossen werden. 
Innerhalb des Baugebietes keine erheblichen Immissions-Beeinträchtigungen durch 
den Durchgangs-, Quell- und Zielverkehr zu erwarten. 
Eine Lärmvorbelastung ist durch die östlich am Plangebiet vorbeiführende Kreisstraße 
K 25 (Berghäuser Straße) gegeben. 
Zur Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet wurde ein schalltechnisches 
Gutachten in Auftrag gegeben3, in dem untersucht wurde, welche Straßenverkehrs-
lärmimmissionen im Plangebiet zu erwarten sind und ob die im Beiblatt 1 der DIN 18 
005 für Allgemeine Wohngebiete (WA) angegebenen schalltechnischen Orientierungs-
werte von 55 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht eingehalten werden können.  
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bei der im Osten der Berghäuser Straße 
nächstgelegenen Grundstücksreihe an deren östlichen Baugrenzen Orientierungswert-
überschreitungen am Tage um bis zu 1 dB und in der Nacht bis zu 3 dB zu erwarten 
sind. In den restlichen rückwärtigen Bereichen des Plangebiets werden die Orientie-
rungswerte eingehalten. 
Auf Grund der genannten Orientierungswertüberschreitungen ist die Errichtung einer 
Schallschutzanlage entlang der der Berghäuser Straße zu errichten. Als Schallschutz-
anlage sieht der Bebauungsplan eine 3 m hohe Lärmschutzwand über die gesamte 
Länge des Baugebiets entlang der Berghäuser Straße vor.  
Auf Grund der nachts immer noch verbleibenden Orientierungswertüberschreitungen 
von 1 – 2 dB sind im Obergeschoss der der Berghäuser Straße nächstgelegenen Ge-
bäude zusätzlich passive Schallschutzmaßnahmen in Form von ausreichend schallge-
dämmten Außenbauteilen erforderlich. Die Dimensionierung der Außenbauteile erfolgte 
nach DIN 4109. Hierbei ergaben sich an den der Berghäuser Straße nächstgelegenen 
Baugrenzen der festgelegten Baufenster Einstufungen in den Lärmpegelbereich II. Bei 
üblichen Raumgrößen und Fensterflächenanteilen resultieren hieraus Fenster der 
Schallschutzklasse 1 entsprechend VDI 2719. Die erforderlichen Maßnahmen sind in 
Abschnitt 7.1 und 7.2 des schalltechnischen Gutachtens ausführlich beschrieben. 

                                                      
3  Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH: Schalltechnisches Gutachten für den Bebauungsplan 

„W3 Links am Viehtrift“ in Römerberg, Ludwigshafen, 24.02.2012 
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Lärmschutzfenster der Lärmschutzklasse 2 entsprechen heutigen Fenstertypen, die 
bereits aus Wärmedämmgründen erforderlich sind und über entsprechenden Lärm-
schutz verfügen. Auch die Fassaden sind entsprechend der Lärmschutzklasse 2 aus-
zuführen, was ebenfalls bereits nach den heutigen Wärmedämmansprüchen erforder-
lich ist. Eine gesonderte Festsetzung zur Dimensionierung der Außenbauteile im 
Lärmpegelbereich II erübrigt sich daher. 

1.11 Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des 
Straßenkörpers erforderlich sind 
Aufgrund der topografischen Situation sind – insbesondere wegen der entwässerungs-
technischen Erfordernisse- zur Herstellung der internen Erschließungsstraßen in Teil-
bereichen Abgrabungen / Aufschüttungen erforderlich. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB 
wird daher bestimmt, dass zur Herstellung von öffentlichen Verkehrsflächen erforderli-
che Böschungen und Stützbauwerke auf den baugrundstücken zulässig sind, soweit 
sie außerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche liegen, auf den Baugrundstücken zu-
lässig sind und auch die vorübergehende Inanspruchnahme der Grundstücke zur Her-
stellung von Straßenböschungen und Stützbauwerken zulässig ist. Dies erfolgt, um 
den Flächenabzug für die Erschließungsanlage im Umlegungsverfahren möglichst ge-
ring zu halten und um den Grundstückseigentümern eine Anrechnung dieser Flächen 
auf die zulässige Grundfläche i.S. des § 19 BauNVO zu ermöglichen.  
Die getroffene Festsetzung berechtigt den zuständigen Straßenbaulastträger jedoch 
unmittelbar noch nicht dazu, erforderliche Böschungen, Stützmauern oder unterirdi-
sche Stützbauwerke (Rückenstützen) auf den betroffenen Privatgrundstücken herzu-
stellen und zu unterhalten, solange die aus dem Eigentum fließende entsprechende 
Rechtsmacht des Grundstückseigentümers noch nicht auf ihn übergegangen ist. Hier-
für besteht u.a. die Möglichkeit der Belastung des Grundstücks mit einem Recht (§ 86 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB). 
Die Baugrundstücke sind in ihrer Höhenlage an die Höhe der jeweiligen Erschlie-
ßungsstraßen anzupassen. Abweichungen im Rahmen des zur Grundstücksentwässe-
rung erforderlichen Gefälles sind zulässig. 

1.12 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 
Die Eingriffe werden im Bebauungsplan den landespflegerischen Kompensationsflä-
chen und -maßnahmen im Sinne des § 1a BauGB zugeordnet, um eine Grundlage für 
den Erlass einer Satzung und damit für die Refinanzierung der Ausgleichsmaßnahmen 
nach § 135 c BauGB zu schaffen.  

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen | Übernahme von auf Landesrecht 
beruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan 

2.1 Örtliche Bauvorschriften der Gemeinde Römerberg 
Das Erscheinungsbild eines Wohngebietes wird nicht nur durch die äußeren Vorgaben, 
wie beispielsweise die Straßenführung, die Stellung der Baukörper und die Begrünung 
geprägt sein. Vielmehr haben die Gestaltung des Einzelbaukörpers und der Umgang 
mit den Freibereichen ebenfalls wesentlichen Einfluss auf das städtebauliche Gesamt-
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bild. Daher kommt den einzelnen Bauherrn und Architekten eine hohe Eigenverantwor-
tung im Umgang mit der durch deren Planung beeinflussten Umgebung zu.  
Die Gemeinde wird durch die Regelung des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 
Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 Landesbauordnung (LBauO) jedoch in die Lage versetzt, 
in gewissen Grenzen Einfluss auf die Baugestaltung zu nehmen. Gestalterische Fest-
setzungen in Bebauungsplänen sind dann zulässig, wenn sie dazu dienen, ästhetisch 
unerwünschte Erscheinungen oder Beeinträchtigungen der Harmonie von Orts- und 
Landschaftsbild fern zu halten, soweit dieses auf sachgerechten Erwägungen beruht 
und wenn dabei eine angemessene Abwägung der (privaten) Interessen des Einzelnen 
und der Belange der Allgemeinheit erkennbar ist. Über diese Festsetzungen ist als ört-
liche Bauvorschrift getrennt zu beschließen. 
Die in diesem Zusammenhang getroffenen Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
regeln insbesondere die Gestaltung der Dachflächen, die Zulässigkeit und Beschaffen-
heit von Einfriedungen sowie die Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen.  
Die im Bebauungsplan getroffenen bauordnungsrechtlichen Regelungen stellen einen 
angemessenen Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen Bedürfnissen an die 
Grundstücksnutzung einerseits und dem öffentlichen Interesse an einer ortsgestalteri-
schen Integration des Wohngebietes in das bauliche Umfeld. 
Es wurden nur diejenigen Festsetzungen getroffen, die aus städtebaulichen Gründen 
mindestens erforderlich sind und von elementarem Einfluss auf das Gesamterschei-
nungsbild des Baugebiets sind. Insbesondere wurde dabei der Grundsatz des eigen-
verantwortlichen Umgangs mit Grund und Boden gewürdigt. 

2.2 Dachgestaltung 
Die Gemeinde Römerberg verfolgt das Ziel, mit dem Bebauungsplan "W3 Links am 
Viehtrift“ ein Baugebiet zu entwickeln, das trotz Individualität der einzelnen Gebäude 
durch ein harmonisches und attraktives Gesamtbild auszeichnet.  
Bei der Festsetzung zur Dachgestaltung wird davon ausgegangen, dass Dächer das 
Gesamterscheinungsbild eines Baugebietes in hohem Maße prägen. Eine Harmonisie-
rung der Dachneigungen und Dachfarben in bestimmten Grenzen ist deshalb Voraus-
setzung für die gestalterische Akzeptanz des Gebietes durch die künftigen Bewohner 
und die Bevölkerung allgemein. 
Die getroffenen Festsetzungen berücksichtigen das erklärte Ziel der sparsamen, um-
weltfreundlichen und wirtschaftlichen Verwendung von Energie, indem der Spielraum 
für eine energiegerechte Gebäudeplanung nicht unnötig eingeengt wird. Die Vorschrif-
ten zur Dachgestaltung erlauben eine sinnvolle Anbringung von Solaranlagen und be-
hindern auch nicht die Errichtung anderer technischer Anlagen zur Wärmegewinnung 
oder zum Wärmeschutz.  

2.3 Staffelgeschosse 
Für Gebäude mit Flachdach werden Staffelgeschosse zugelassen. Diese Staffelge-
schosse müssen jedoch gegenüber den darunter liegenden Geschossen deutlich zu-
rückspringen, um eine optische Mehrgeschossigkeit und in Bezug auf die Nachbarbe-
bauung auch eine gegenseitige Verschattung zu minimieren. 
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2.4 Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen bebauter Grundstücke 
Die Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für Einfahrten, Stellplätze und Hof-
flächen entspricht den geltenden wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen und trägt mit 
zu einer Minimierung der Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Grundwasser bei. Zu-
gleich ist sie hydraulisch wirksam und vermindert das erforderliche Niederschlagswas-
ser-Retentionsvolumen auf den privaten Grundstücken. 
Die getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen auf bebauten Grundstücken tragen zu einer angemessenen Durchgrünung des 
Baugrundstücks mit bei. Die Festsetzungen zur Begrünung der straßenseitigen Ge-
bäudevorzonen sichern ein Grundgerüst der Straßenraumbegrünung, ohne die Nutz-
barkeit der Grundstücke über Gebühr einzuschränken. 

2.5 Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung 
Die Regelung der Gestaltung von Grundstückseinfriedungen zum öffentlichen Straßen-
raum erscheint geboten, um ein möglichst homogenes Erscheinungsbild des Bauge-
biets zu gewährleisten. 
Darüber hinaus hat sich in der Praxis gezeigt, dass zur Vermeidung gestalterischer De-
fizite insbesondere Festsetzungen bezüglich der Höhen von festen Sockeln oder Mau-
ern zweckmäßig sind. Durch die getroffenen Festsetzungen sollen überdimensionierte 
Mauern vermieden werden. Die Beschränkung auf einige wenige Materialien trägt zu 
einer Harmonisierung des Gesamterscheinungsbilds des Baugebiets bei. 

2.6 Standplätze für Mülltonnen und Müllbehälter 
Mülltonnen und Müllbehälter haben im Allgemeinen eine sehr negative Außenwirkung. 
Um dies zu unterbinden sind sie entweder baulich in die Gebäude oder Garagen zu in-
tegrieren oder im Freien der Sicht zu entziehen und/oder einzugrünen. 

2.7 Anlagen der Außenwerbung 
Die in diesem Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bezüglich der Werbeanlagen 
erscheinen vor dem Hintergrund des Qualitätsanspruchs des Wohnquartiers städte-
baulich unerlässlich. Sie wurden jedoch nur in dem Umfang getroffen, wie es für die im 
hauptsächlich wohnbaulich genutzten Gebiet zulässigen Nutzungsarten (allenfalls klei-
nere Läden zur Versorgung des Grundbedarfs oder Büroeinheiten, Freiberufler etc.) er-
forderlich erscheint. 

2.8 Zahl der notwendigen Stellplätze 
Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach LBauO wird im Bebauungsplangebiet mit 2 
Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt, um zu gewährleisten, dass der private Stell-
platzbedarf auf den Baugrundstücken selbst abgedeckt wird und die öffentlichen Park-
plätze im Straßenraum für Besucher zu Verfügung stehen. 
Für sonstige Nutzungen ist, entsprechend der jeweiligen Nutzung, die in der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 2000 an-
geführte Richtzahl (Untergrenze) als Mindestzahl der nachzuweisenden Stellplätze auf 
dem Grundstück oder in sonstiger Weise öffentlich rechtlich gesichert herzustellen 
(Verwaltungsvorschrift vom 24. Juli 2000 über die Zahl, Größe und Beschaffenheit der 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge). 
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2.9 Regelungen nach Landeswassergesetz (Übernahme von auf Landesrecht beru-
henden Festsetzungen in den Bebauungsplan 
Im Umgang mit dem Niederschlagswasser sind generell auch auf den Privatgrundstü-
cken die Forderungen des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz zu befolgen. Zu 
den versickerungseigenschaften des anstehenden Bodens  liegen orientierende Bo-
denuntersuchungen vor, die auf  eher ungünstige Voraussetzungen für die Versicke-
rung der anfallenden Niederschlagswässer hinweisen. Im Sinne des LWG ist demnach 
die Rückhaltung und verzögerte Ableitung des Niederschlagswassers vorzusehen. Das 
Niederschlagwasser ist über Rückhalt und Nutzung zu bewirtschaften. Sofern kein ge-
sonderter nachweis -aufgestellt durch einen Fachplaner - vorgelegt wird, müssen die 
Einrichtungen eine spezifische Rückhaltekapazität von 3 m3/ 100 m2 angeschlossene 
fläche (Au) aufweisen und sind mittels überlauf an das öffentliche Ableitungsnetz anzu-
schließen. Die Anlagen sind so auszulegen, dass ein Teilvolumen (50%) über eine 
Drosselleitung mit ca. 1 l/s leerlaufen kann und damit kurzfristig für die Aufnahme von 
Niederschlagswasser nachfolgender Regen wieder verfügbar ist. Die Anlagen können 
in offener oder geschlossener Bauweise unter Beachtung der Richtlinien und Regel-
werke sowie Berücksichtigung der nachbarrechtlichen Vorgaben hergestellt werden 
Die Gemeinde Römerberg behält sich die Abnahme der Einrichtungen vor. 
Der Bebauungsplan trifft hierzu unter Kap C der textlichen Festsetzungen die erforder-
lichen Regelungen. 

I Hinweise ohne Festsetzungscharakter 

Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund mangelnder Ermächtigungsgrundlage nicht 
als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden konnten, werden als 
unverbindliche Hinweise im Anhang zu den Textfestsetzungen abgedruckt. 

J Umweltbericht gem. § 2 a BauGB 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht ent-
sprechend der Anlage zum BauGB beschrieben und bewertet werden.  

1.1 Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen des Bebauungsplanes 
Der Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“ dient der planerischen Absicherung der 
beabsichtigten Siedlungserweiterung. Er setzt ein Allgemeines Wohngebiet fest. Wei-
terhin werden planerische Festlegungen für Verkehrsflächen sowie Flächen für die 
Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser getroffen. Hinzu kommen 
Flächen für externe landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen in einem 2., 3. und 4. 
räumlichen Geltungsbereich. 
Zur Beschreibung der sonstigen maßgeblichen Festsetzungen für das Vorhaben wird 
auf die Ausführungen unter Kapitel H dieser Begründung verwiesen. 
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1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

1.2.1 Zu berücksichtigende übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 
Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft, Pflanzen und Tiere, Landschaftsschutz 
und Stadtgestalt, Kultur- und sonstige Sachgüter werden in verschiedenen Fachgeset-
zen, Verordnungen und Richtlinien Ziele des Umweltschutzes definiert, die bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen sind. 
Wesentliche Vorschriften für die Beachtung umweltbezogener Belange im Bauleitplan-
verfahren stellen vor allem das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), das Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG), das rheinland-pfälzische Naturschutzgesetz (LNatSchG), 
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Landeswassergesetz (LWG) sowie das Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) dar. 
Nachfolgend werden die wesentlichen zu beachtenden Zielsetzungen für die benannten 
Schutzgüter bezogen auf den Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“ aufgeführt. 
 
Ziele aus einschlägigen Fachgesetzen, Verordnungen und Richtlinien 
§ 1 Abs. 5 BauGB Bauleitplanung in Verantwortung für den allgemeinen 

Klimaschutz 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ein-

schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (...) 

§ 1a Abs. 2 BauGB Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Bo-
den 

§§ 1 und 13 ff BNatSchG  
und §§ 1a und 9 LNatSchG Natur und Landschaft sind zu schützen, zu pflegen und 

zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustel-
len, damit die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, 
Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume dauerhaft gesichert ist. 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung, die die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, 
sind gemäß § 14 BNatSchG und § 9 LNatSchG als 
„Eingriffe“ definiert. Solche Eingriffe sollen gemäß § 19 
BNatSchG grundsätzlich vermieden werden. Ist dies 
nicht möglich, und gehen die Belange des Naturschut-
zes im betreffenden Fall nicht vor, so ist zunächst eine 
Minimierung anzustreben und ggf. verbleibende Eingriffe 
sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen bzw. 
zu ersetzen. 
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Gemäß § 1a BauGB und § 18 BNatSchG sind die als 
Folge eines Bebauungsplans ggf. neu bzw. zusätzlich 
zulässigen Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
der Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes im 
Zuge des Planungsverfahrens zu ermitteln sowie ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan 
darzustellen bzw. festzusetzen 

§ 1 a WHG, § 2 Abs. 2 LWG Der Anfall von Abwasser ist soweit wie möglich zu ver-
meiden. Niederschlagswasser soll nur in dafür zugelas-
sene Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht bei 
demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Auf-
wand verwertet oder versickert werden kann, und die 
Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand 
in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar 
abfließen zu lassen. 

§ 1 BImSchG: Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nach-
teile und erhebliche Belästigungen (...) 

TA Lärm und DIN 18005 
i.V.m. BImSchG: Schutz und Vorsorge vor/gegen schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche (...) 

Ziele aus einschlägigen Fachplänen 
 Regionaler Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz: 

Der Regionale Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz konkre-
tisiert die Zielsetzungen des Landesentwicklungsprogramms IV Rheinland-Pfalz. 
Im seit 2004 rechtskräftigen Regionalen Raumordnungsplan der Planungsgemein-
schaft Rheinpfalz ist das Plangebiet als „Siedlungsfläche Wohnen - Planung“ ge-
kennzeichnet. Der Gemeinde Römerberg wird die besondere Funktion „Wohnen“ 
zugewiesen. 
Sonstige einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für den aus-
gewählten Raum nicht vor.  

 Flächennutzungsplan der Gemeinde Römerberg:  
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Römerberg stellt für den 
Bereich des Bebauungsplans eine geplante Wohnbaufläche dar. Mit der Festset-
zung eines Allgemeinen Wohngebiets ist der vorliegende Bebauungsplan entspre-
chend der Vorschrift des § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans heraus entwickelt. 

 Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“  
Der Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“ greift die 
landespflegerischen Zielvorstellungen des Landschaftsplans zum Fläche-
nnutzungsplan auf und konkretisiert diese für den engeren Planungsraum. Die aus 
landespflegerischer Sicht erforderlichen Festsetzungen wurden in den Be-
bauungsplan übernommen. 
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2 Ermittlung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 
2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 

Umweltzustands und der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er-
heblich beeinflusst werden 

Der Fachbeitrag Naturschutz ist als Anlage beigefügt. Die Beschreibung des Bestands 
bezieht sich auf den Zeitpunkt der Bestandserhebung im Sommer 2011. 

2.1.1 Tiere und Pflanzen 
Das Plangebiet besteht weitgehend aus landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen. 
Im Randbereich sind kleinere Gartenflächen zum Teil mit älteren Obstbäumen zu ver-
zeichnen. Eine faunistische Erhebung4 ergab keine Vorkommen bedeutsamer Popula-
tionen streng geschützter Tierarten. 

2.1.2 Schutzgebiete und geschützte Arten 
Schutzgebiete 
Das Plangebiet liegt weder in einem Landschaftsschutzgebiet, noch sind von der Pla-
nung Flächen betroffenen, die im gültigen Planwerk der Natura 2000-Richtlinie flä-
chenmäßig ausgewiesen sind. Arten gemäß der Artenliste der FFH-Richtlinie sind 
ebenfalls nicht vorhanden; gleiches gilt für Schutzgebiete der Vogelschutzrichtlinie. 
Ebenfalls sind keine nach § 28 LNatSchG pauschal geschützten Flächen vorhanden. 
Geschützte Pflanzenarten 
Gezielte vegetationskundliche Untersuchungen fanden in Rücksprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde nicht statt. Vorkommen geschützter und gefährdeter Pflanzen sind 
innerhalb der überwiegend anthropogen überprägten Biotope sowie der struktur- und 
artenarmen, intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht zu erwarten. 
Geschützte Tierarten 
Auch eine gezielte faunistische Untersuchung fand in Rücksprache mit der Unteren 
Naturschutzbehörde statt. Das Ergebnis entspricht der vorab auf Grundlage der Bio-
topstrukturen gemachten Einschätzung, dass das Gebiet in Bezug auf die Fauna von 
untergeordneter Bedeutung ist. Der Planungsbereich kann als bedeutsamer Lebens-
raum für geschützte Tierarten ausgeschlossen werden. 

2.1.3 Geologie / Boden 
Naturräumliche Gliederung / Geologie und Morphologie 
Das Plangebiet liegt an der nordöstlichen Grenze der naturräumlichen Einheit 
221.4 Schwegenheimer Lössplatte. Sie schließt im Westen bei etwa 130 bis 170 m 
müNN an die Nördliche Oberhaardt an und fällt allmählich zur Rheinniederung hin bis 
auf ein Niveau von 105 bis 110 m müNN ab. Der Westen ist mit Ausnahme des nord-
westlichen Randbereichs durch langgestreckte, flache ost-west-gerichtete Kuppen 
stärker bewegt und weist häufig in sich Höhenunterschiede von 8 bis 12 m auf. Im Os-
ten ist das Relief wesentlich ausgeglichener, fast eben. 

                                                      
4  L.U.P.O. Gesellschaft für angewandte Landschaftsökologie und Umweltplanung: Faunistische Quer-

schnittserfassung Römerberg, Trippstadt 2011 
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Die Lössplatte wird durch zahlreiche, zum Rhein orientierte Bachsenken gegliedert, die 
sich besonders im mittleren Bereich häufen. Entsprechend differenziert ist auch die 
Verteilung der Auenböden innerhalb der 3 bis 6 m mächtigen Lössdecke. 
Der Landschaftsraum ist fast völlig waldfrei. 

2.1.4 Wasser / Wasserhaushalt 
Allgemeine hydrogeologische Situation 
Das Plangebiet und seine Umgebung gehören zur Grundwasserlandschaft „Quartäre 
und pliozäne Sedimente“. Grundwasserlandschaften sind hydrogeologisch und mor-
phologisch einheitliche Gebiete mit typischen hydromechanischen Eigenschaften. 
Wasserschutzgebiete 
Das Plangebiet liegt in keiner Wasserschutzzone. 
Niederschlagswasser / Abfluss des Oberflächenwassers 
Im unmittelbaren Planungsgebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. 
Für die Vorplanung zur Prüfung der wasserrechtlichen Belange wurden geotechnische 
Voruntersuchungen, auch in Bezug auf die Versickerungsfähigkeit des anstehenden 
Bodens, durchgeführt. Aus dem Geotechnischen Vorbericht der WPW Geoconsult 
GmbH geht hervor, dass der anstehende Boden kaum versickerungsfähig ist. 

2.1.5 Luft / Klima 
Allgemeine Situation 
Die allgemeinen Klimadaten werden mit ca. 700 bis 750 mm Niederschlag pro Jahr und 
einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8° C angegeben. Die Hauptwindrichtung ist 
Südwest- bis Süd. 
Die klimatische Gunst des Oberrheintieflandes trifft auch auf das Vorderpfälzer Tiefland 
zu. Im Allgemeinen ist es trockener und sonniger, also kontinentaler als die westlich 
angrenzenden naturräumlichen Haupteinheiten. 

2.1.6 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 
Orts- und Landschaftsbild 
Das Orts- und Landschaftsbild im Bereich des Plangebiets und seiner Umgebung ist 
geprägt durch den intensiven Ackerbau im Übergangsbereich der Ortslage Römerberg 
hinaus zur offenen Landschaft. 
Erholungsnutzung 
Das Gebiet grenzt direkt an die Ortslage von Römerberg an. Eine Erholungsnutzung im 
Plangebiet selber bestand bisher lediglich in Form von Gartennutzung auf wenigen 
kleinen Flächen; ansonsten ist das gesamte Areal intensiv landwirtschaftlich genutzt 
wurde. 

2.1.7 Mensch 
Der Mensch kann in vielerlei Hinsicht unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, 
wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu behandelnden Schutzgütern erge-
ben. Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein solche Auswirkungen, die sich 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, nicht jedoch sol-
che, die wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen. 
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Da die Betroffenheit des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens im 
Plangebiet an die Funktion „Wohnen“ geknüpft ist, sind insbesondere die Wirkfaktoren 
Lärm- und Schadstoffimmissionen sowie Bodenbelastungen zu betrachten. 
 Nennenswerte Lärmeinwirkungen durch gewerbliche, landwirtschaftliche oder sons-

tige Anlagen sind im Planungsgebiet derzeit nicht gegeben. Es bestehen jedoch 
Vorbelastungen durch die Immissionen der das Planungsgebiet im Osten tangie-
renden Kreisstraße K 25. 
Zur Beurteilung der Immissionssituation im Plangebiet wurde ein schalltechnisches 
Gutachten in Auftrag gegeben5, das zu dem Ergebnis kommt, dass gegenüber der 
K 25 Lärmschutzmaßnahmen erforderlich werden. 

 Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die 
eine bauliche Nutzung der als Allgemeines Wohngebiet festgesetzten Flächen be-
einträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erforderlich machen wür-
den, sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vorhanden. 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz hat im Zusammenhang mit dem gleichzeitig im 
Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungsplan W4 "Mittelgewanne" auf die 
Nähe der externen landespflegerischen Ausgleichsflächen beider Bebauungspläne 
zu einer im Altablagerungskataster geführten Altablagerung hingewiesen. Unter 
Bezug auf die künftige Nutzung der Ausgleichsflächen als Obstwiese wurde eine 
Gefährdungsabschätzung in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze emp-
fohlen. Dem Hinweis auf die Altablagerung und die Gefährdungsabschätzung in 
Bezug auf den Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze wurde im Rahmen einer Unter-
suchung durch das Büro IBES6 nachgegangen. 
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis: 
Im Hinblick auf die Nutzung als Streuobstwiese und da die Altablagerung nicht bis 
in die geplante Ausgleichsfläche hineinreicht, sind für die geplante Ausgleichsflä-
che unter boden- und wasserschutzrechtlichen Gesichtspunkten keine Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr im Sinne einer Sanierung bzw. eines Aushubes mit anschlie-
ßender Entsorgung erforderlich. Um den später potentiell möglichen systemati-
schen Pfad des Schadstofftransfers Boden - Nutzpflanze Obstbaum zu unterbin-
den, bestehen aus gutachterlicher Sicht zwei grundsätzliche Maßnahmemöglichkei-
ten zur Gefahrenbeseitigung bzw. -abwehr. Einerseits könnte eine Beseitigung der 
Belastungsquelle für das pflanzenverfügbare Grundwasser vorgenommen werden, 
d. h. es wird eine (hier eher nicht in Frage kommende) kostenintensive Sanierung 
oder Sicherung der Altablagerung erforderlich. Andererseits ist auf die Bedeutung 
tief wachsender Wurzeln zum Gesamtökosystemprozess Bezug zu nehmen. D. h., 
es sollte der potentiell mögliche Transferpfad selbst unterbunden werden. Konkret 

                                                      
5 Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH: Schalltechnisches Gutachten für den Bebauungsplan 

„W3 Links am Viehtrift“ in Römerberg, Ludwigshafen, 24.02.2012 
6  IBES Baugrundinstitut GmbH, Neustadt/W., Einrichtung einer Ausgleichsfläche – Streuobstwiese auf der 

Gemarkung „Obere Dammäcker“ Süd für das allgemeine Wohngebiet W3 „Links am Viehtrift“ - Umwelttechni-
scher Untersuchungsbericht - Gefährdungsabschätzung -, Oktober 2012 
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bedeutet dies, dass bei Anlage der Streuobstwiese weitestgehend flach wurzelnde 
Halb-, ggf. Viertelstammgewächse, vorzugsweise Apfelbäume mit durchschnittli-
chen bzw. maximalen Durchwurzelungstiefen von 0,75 m bzw. 1,75 m (Zum Ver-
gleich – maximale Durchwurzelungstiefe z. B. bei Pflaumenbäumen: bis über 2 m), 
angepflanzt werden sollten. Um jegliche Gefahr auszuschließen, sollten diese 
Bäume nach einigen (6 – 8) Jahren gefällt und durch neue ersetzt werden. Eine 
weitere Möglichkeit der Unterbindung dieses Transferpfades besteht in der An-
pflanzung von grundsätzlich nicht so tief (max. 1 m) wurzelnden He-
cken/Feldgehölzen an Stelle von Bäumen.  
Im Hinblick auf die Grundwasserfließrichtung und der damit zusammenhängenden 
Beeinflussung des Unterbodens auf der geplanten Ausgleichsfläche durch die Alt-
ablagerung (Ausbildung einer sog. Schadstofffahne), würden die letztgenannten 
Anpflanzempfehlungen aus Vorsorgegründen für die gesamte südliche Hälfte der 
Ausgleichsfläche gelten. Für die Nordhälfte der geplanten Ausgleichsfläche beste-
hen diese angeführten Restriktionen nicht. 
 

 Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radio-
aktiven Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzent-
ration, fast überall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erd-
reich nachzuweisen. Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden 
Organismus schädigen können, wurde vom Landesamt für Geologie und Bergbau 
für das Land Rheinland-Pfalz eine Radon-Prognosekarte erstellt. Gemäß dieser 
Karte ist im gesamten Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Römerberg mit einem 
erhöhten Radon-Potenzial (40.000 - 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bo-
denluft) zu rechnen. Kleinräumig, also am konkreten Bauplatz, können davon aller-
dings aufgrund von geologischen Einflussgrößen deutliche Abweichungen bei den 
Radonwerten auftreten. Eine projektbezogene Radonmessung in der Bodenluft des 
Bauplatzes wird daher empfohlen. 
Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den 
Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall Gebäude errichtet 
werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Effiziente und 
preiswerte Maßnahmen gegen Radon lassen sich am besten beim Bau eines Ge-
bäudes verwirklichen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass 
bei Radonkonzentrationen in der Bodenluft unter 100.000 Bq/qbm bereits eine 
durchgehende Betonfundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen Boden-
feuchte in der Regel einen ausreichenden Schutz vor Radon bieten. Lediglich bei 
höheren Werten ist eine weitergehende Vorsorge anzustreben (wie z.B. eine ra-
dondichte Folie unter der Bauplatte). 

2.1.8 Kultur- und Sachgüter 
Kulturdenkmäler oder kulturhistorisch interessante Baulichkeiten sind im Plangebiet 
nicht vorhanden. Über archäologische Fundstellen oder Bodendenkmäler ist ebenfalls 
nichts bekannt. Auch sonstige bedeutsame Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht vorhanden. 
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3 Prognose der Entwicklung des Plangebietes bei Nichtdurchführung der Planung 
(Nullvariante) 

Die Nichtdurchführung der Planung würde bedeuten, dass die betroffenen Flächen wei-
ter intensiv landwirtschaftlich genutzt würden. Im Randbereich zur bestehenden Orts-
lage würde weiterhin Gartennutzung stattfinden. 
Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter „Tiere/Pflanzen“, „Geologie/Boden“, „Was-
ser/Wasserhaushalt“, „Klima/Luft“, „Orts- und Landschaftsbild/Erholung“ sowie 
„Mensch“ und „Kultur- und Sachgüter“ ist bei einer Entwicklung des Plangebietes ohne 
Realisierung der Planung und somit Beibehaltung des derzeitigen Status nicht von ei-
ner Veränderung des gegenwärtigen Zustandes auszugehen. 

4 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen der Festsetzungen für das Vorhaben unter Berücksichtigung des 
allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prüfungs-
methoden 

4.1 Prognostizierte Auswirkungen bei Plandurchführung 
Mit Durchführung der Planung sind folgende Wirkfaktoren zu erwarten: 
Baubedingte Wirkungen 
 Beseitigung von Vegetationsstrukturen 
 Beeinträchtigung / Zerstörung von Böden durch Versiegelung und  Bodenverdich-

tung 
 Lärm- und Abgasemissionen durch Baumaschinen während der Bauphase 
Anlagenbedingte Wirkungen 
 Verlust von Boden und -funktionen durch Erhöhung der versiegelten Flächen um 

ca. 5,18 ha 
 Verluste sonstiger Lebensraumstrukturen wie Gebüsche / Gehölze 
 erhöhter Oberflächenabfluss und verringerte Grundwasserneubildung 
 Änderung des Lokalklimas durch die aufheizende Wirkung von Gebäuden und 

versiegelten Flächen 
Betriebsbedingte Wirkungen 
 Zunahme von Emissionen (z.B. CO2) aus Heizungen und Betriebsvorgängen 
 Zunahme von Lärm- und Abgasemissionen durch den Straßenverkehr 

4.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf einzelne Schutzgü-
ter 

4.2.1 Tiere und Pflanzen 
Es entfallen durch die Planung (Teil-)Lebensräume für ubiquitäre Arten. 

4.2.2 Schutzgebiete und geschützte Arten 
Schutzgebiete und/oder geschützte Arten/Biotope sind durch die Planung nicht betrof-
fen. 
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4.2.3 Geologie / Boden 
Mit einer Bebauung erfolgt zwangsläufig eine dauerhafte Versiegelung von Boden. Im 
vorliegenden Fall beträgt die Neuversiegelung, d.h. Versiegelung in der Planung ab-
züglich der Vorbelastung aus dem Bestand insgesamt rund 5,18 ha. 
Dies bedeutet den dauerhaften Verlust von Boden als Lebensraum sowie als Wasser-
speicher. 

4.2.4 Wasser / Wasserhaushalt 
Für den Oberflächenwasserabfluss ist auf Grund der Neuversiegelung eine Verschär-
fung zu erwarten. Es gelten ansonsten die gleichen Punkte wie unter Boden genannt. 

4.2.5 Luft / Klima 
Für das Kleinklima gehen mit der Überbauung insbesondere frischluftproduzierende 
Flächen verloren. Durch Baukörper und Verkehrsflächen entstehen neue Flächen mit 
hoher Abstrahlintensität, so dass kleinklimatisch neue Wärmeinseln entstehen. Auf-
grund der beabsichtigten Nutzungen, der Lage und Größe des Plangebiets sind für das 
Großklima sowie für das Schutzgut Luft keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

4.2.6 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 
Das Siedlungsbild wird abgerundet 

4.2.7 Mensch 
Der Mensch kann in vielerlei Hinsicht unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, 
wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu behandelnden Schutzgütern erge-
ben. Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein solche Auswirkungen, die sich 
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen beziehen, nicht jedoch sol-
che, die wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen. 
Da die Betroffenheit des Menschen, seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens im 
Plangebiet an die Funktion „Wohnen“ geknüpft ist, sind insbesondere die Wirkfaktoren 
Lärm- und Schadstoffimmissionen sowie Bodenbelastungen zu betrachten: 
 Das durch das geplante Baugebiet zu erwartende Verkehrsaufkommen wird das 

Plangebiet selbst und auch dessen nähere Umgebung zusätzlich belasten. Erheb-
liche Auswirkungen durch die zusätzlichen verkehrlichen Emissionen können je-
doch ausgeschlossen werden. 

 Vorbelastungen bestehen durch die Geräuscheinwirkungen der östlich am Plan-
gebietsrand verlaufenden Kreisstraße K 25. Für die maßgeblichen Straßenab-
schnitte in der Nachbarschaft des Plangebietes wurden vom Landesbetrieb Mobili-
tät Rheinland-Pfalz (LBM-RP) die derzeit verfügbaren Straßendaten übermittelt. 
Dies waren für den Prognose-Nullfall 2025 die durchschnittlichen täglichen Ver-
kehrsstärken (DTV) und die BVZ 2005 für den Bereich Römerberg. 
Im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens wurden an ausgewählten repräsen-
tativen Immissionspunkten im Plangebiet die Schallimmissionspegel nach RLS-90 
berechnet. Die Immissionspunkte wurden an einigen der Berghäuser Straße K25 
und der Viehtriftstraße K26 nächstgelegenen Baufenstern (Baugrenzen) festge-
legt. 
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Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bei der im Osten der Berghäuser 
Straße nächstgelegenen Grundstücksreihe an deren östlichen Baugrenzen Orien-
tierungswertüberschreitungen am Tage um bis zu 1 dB und in der Nacht bis zu 3 
dB zu erwarten sind. In den restlichen rückwärtigen Bereichen des Plangebiets 
werden die Orientierungswerte eingehalten. 
Auf Grund der genannten Orientierungswertüberschreitungen ist die Errichtung ei-
ner Schallschutzanlage entlang der Berghäuser Straße zu errichten.  
Auf Grund der nachts immer noch verbleibenden Orientierungswertüberschreitun-
gen von 1 – 2 dB sind im Obergeschoss der der Berghäuser Straße nächstgelege-
nen Gebäude zusätzlich passive Schallschutzmaßnahmen in Form von ausrei-
chend schallgedämmten Außenbauteilen erforderlich. Die Dimensionierung der 
Außenbauteile erfolgte nach DIN 4109. Hierbei ergaben sich an den der Berghäu-
ser Straße nächstgelegenen Baugrenzen der festgelegten Baufenster Einstufun-
gen in den Lärmpegelbereich II. 

 Gemäß der 2008 für das Land Rheinland-Pfalz erstellten Radon-Prognosekarte ist 
im gesamten Gemeindegebiet der Ortsgemeinde Römerberg mit einem erhöhten 
Radon-Potenzial (40.000 - 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft) 
zu rechnen. Kleinräumig, also am konkreten Bauplatz, können davon allerdings 
auf Grund von geologischen Einflussgrößen deutliche Abweichungen bei den Ra-
donwerten auftreten. 
Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden Organismus schädi-
gen können, wird eine projektbezogene Radonmessung in der Bodenluft des Bau-
platzes empfohlen. 

4.2.8 Kultur- und Sachgüter 
Eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern durch die vorliegende Planung ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. 

4.3 Zusammenfassung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie 
Schutzgebiete 
Für das Gebiet sind mit der Umsetzung des Bebauungsplans Auswirkungen in folgen-
dem Umfang und folgender Erheblichkeit zu erwarten: 
Die wesentlichen und erheblichen Eingriffe erfolgen durch die Neuversiegelung sowie 
durch Verlust von Biotopstrukturen. 
Die Planung verursacht somit erhebliche Auswirkungen in Bezug auf die Potenziale 
Wasser, Boden. 
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Umweltschutzgut 
Umweltauswirkung 

nicht erheb-
lich erheblich 

Tiere / Pflanzen --- X 
Geologie / Boden ---- X 
Wasser / Wasserhaushalt ---- X 
Luft / Klima x ---- 
Orts- und Landschaftsbild / Erholung x  

Mensch ---- Lärmimmissio-
nen 

Kultur- und Sachgüter X ---- 
 
 

Schutzgebiete  

Merkmal vorhanden 
Auswir-

kung 
ja / nein 

Erhebliche 
Auswir-
kungen 

Bemer-
kungen 

FFH-, Vogelschutzgebiete nein nein ---- ---- 

Naturschutzgebiete nein nein ---- ---- 

Naturdenkmale nein nein ---- ---- 

Landschaftsschutzgebiete nein nein ---- ---- 

Geschützte Landschaftsbe-
standteile nein nein ---- ---- 

Geschützte Biotope nein nein ---- ---- 

Überschwemmungsgebiete nein nein ---- ---- 

Wasserschutzgebiete nein nein ---- ---- 

sonstige Schutzausweisun-
gen nein nein ---- ---- 

Denkmalschutz nein nein ---- ---- 

Gebiet mit Überschreitung 
gesetzlich festgelegter Um-
weltqualitätsnormen 

nein nein nein ---- 

 

 

4.4 Wechselwirkungen 
Über die bereits dargestellten Auswirkungen hinausgehende erhebliche Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Schutzgütern sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten. 
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5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 

Die Herstellung der geplanten Wohnbauflächen einschließlich der erforderlichen Er-
schließung wird unvermeidlich zu nachteiliger Umweltauswirkungen führen. 
Zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Auswirkungen 
sieht der Bebauungsplan nachfolgend beschriebene Maßnahmen vor. 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich von Eingrif-
fen in Natur und Landschaft 
Maß und Umfang der erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen richten sich 
nach der durch die Baumaßnahme hervorgerufenen Erheblichkeit oder Nachhaltigkeit 
der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie sonstige Schutzgü-
ter. 
Die festgesetzten Maßnahmen sind mitunter multifunktional angelegt und dienen dem 
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft innerhalb des Gebietes. 

Bestimmung von landespflegerische Maßnahmen außerhalb des 1. räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans / externe Ausgleichsmaßnahmen im 2., 3. 
und 4. räumlichen Geltungsbereich 
Zusätzlich zu den im Geltungsbereich getroffenen grünorderischen und landespflegeri-
schen Maßnahmen und Festsetzungen werden externe Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig, da eine Kompensation der durch die Bebauung entstehenden Neuversiege-
lung aufgrund des in seiner Abgrenzung eng auf die Wohnbau- und Erschließungsflä-
chen begrenzen Plangebietes nicht innerhalb des Bebauungsplangebietes erfolgen 
kann.  
Es ist ein Ausgleichsdefizit von ca. 5,18 ha auf Grund der Eingriffe in Boden- und Was-
serhaushalt festzuhalten. 
Im unmittelbaren Umfeld des 1. räumlichen Geltungsbereichs können 0,68 ha durch 
landespflegerische Maßnahmen ausgeglichen werden; der darüber hinaus gehende 
Kompensationsbedarf von 4,5 ha wird auf Flächen erbracht, die der Gemeinde Römer-
berg im Rahmen der Ausgleichsflächenkonzeption im Rahmen der Landschaftsplanung 
zur Verfügung stehen und die einen Ausgleich im räumlich-funktionalen Zusammen-
hang sicherstellen. Diese werden in einem 2., 3. und 4, räumlichen Geltungsbereich im 
Bebauungsplan festgesetzt. 
Den mit Realisierung des Bebauungsplans „W3 Links am Viehtrift“ entstehenden Ein-
griffen werden daher nachfolgend aufgeführte, in der Gemarkung Römerberg liegende 
Flächen zugeordnet: Gemarkung Berghausen, Gewanne Obere Dammäcker, Plan Nr. 
408-2 mit den Teilflächen Süd und Nord von 4,386 ha und der Teilfläche Untere 
Dammäcker, Plan Nr. 422/2 mit 0,20 ha. 
Auf den Flächen werden gem. der landespflegerischen Zielkonzeption aus der Land-
schaftsplanung Obstwiesen sowie auf einer Teilfläche ein Feldgehölz angelegt und 
dauerhaft unterhalten.  

Mit Durchführung der im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen und landes-
pflegerischen Maßnahmen sowie mit der Ausweisung der genannten Fläche als zwei-
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ter Geltungsbereich können die kompensationspflichtigen Eingriffe - auch rechnerisch - 
ausgeglichen werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die mit Realisierung des 
vorliegenden Bebauungsplanes verbundenen Eingriffe in die Natur und Landschaft ab-
schließend ausgeglichen sind. 

5.2 Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen 
Auf Grund der genannten Orientierungswertüberschreitungen ist die Errichtung einer 
Schallschutzanlage entlang der der Berghäuser Straße zu errichten. Als Schallschutz-
anlage sieht der Bebauungsplan eine 3 m hohe Lärmschutzwand über die gesamte 
Länge des Baugebiets entlang der Berghäuser Straße vor.  
Auf Grund der nachts immer noch verbleibenden Orientierungswertüberschreitungen 
von 1 – 2 dB sind im Obergeschoss der der Berghäuser Straße nächstgelegenen Ge-
bäude zusätzlich passive Schallschutzmaßnahmen in Form von ausreichend schallge-
dämmten Außenbauteilen erforderlich. Die Dimensionierung der Außenbauteile erfolgte 
nach DIN 4109. Hierbei ergaben sich an den der Berghäuser Straße nächstgelegenen 
Baugrenzen der festgelegten Baufenster Einstufungen in den Lärmpegelbereich II. Bei 
üblichen Raumgrößen und Fensterflächenanteilen resultieren hieraus Fenster der 
Schallschutzklasse 1 entsprechend VDI 2719. Die erforderlichen Maßnahmen sind in 
Abschnitt 7.1 und 7.2 des schalltechnischen Gutachtens ausführlich beschrieben. 
Lärmschutzfenster der Lärmschutzklasse 2 entsprechen heutigen Fenstertypen, die 
bereits aus Wärmedämmgründen erforderlich sind und über entsprechenden Lärm-
schutz verfügen. Auch die Fassaden sind entsprechend der Lärmschutzklasse 2 aus-
zuführen, was ebenfalls bereits nach den heutigen Wärmedämmansprüchen erforder-
lich ist. Eine gesonderte Festsetzung zur Dimensionierung der Außenbauteile im 
Lärmpegelbereich II erübrigt sich daher. 

6 Optimierung der Planung sowie in Betracht kommende anderweitige 
Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Aufgrund der Darstellung der Fläche als geplante Wohnbaufläche im Regionalen 
Raumordnungsplan sowie im rechtswirksamen Flächennutzungsplan war bereits eine 
mittelfristige Überbauung der Fläche als städtebauliches Ziel formuliert. 
Sonstige Alternativen zur Wohnbauflächenausweisung in der Gemeinde Römerberg 
wurden daneben im Rahmen der zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Römerberg geführten allgemeinen Standortdiskussionen geprüft. Weiterge-
hende Ausführungen zur Standortalternativenprüfung sind daher entbehrlich. 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden bezüglich des Erschließungs- 
und Entwässerungssystems, als auch hinsichtlich des mit der Überplanung entstehen-
den Eingriffs in Natur und Landschaft, verschiedene Planvarianten ausgearbeitet und 
diskutiert. Die Planvarianten beinhalteten insbesondere unterschiedliche Lösungsan-
sätze zur Erschließung und Gliederung des Baugebietes sowie zur Umsetzung lan-
despflegerischer und wasserwirtschaftlicher Zielvorgaben. Das Überarbeitungsergeb-
nis, welches in den vorliegenden Bebauungsplan eingeflossen ist, stellt die Abwägung 
der unterschiedlichen Belange gemäß §1 BauGB dar. 
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Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen unter Berücksichtigung der verfolgten 
Planungsziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans nicht in Be-
tracht. Alternativen sind insofern nicht gegeben. 

7 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
bei der Umweltprüfung und Hinweise auf Probleme bei der Zusammenstellung 
der Angaben 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden unter anderem der Regionale Rau-
mordnungsplan Rheinpfalz sowie der Flächennutzungsplan der Gemeinde Römerberg 
und andere Quellen ausgewertet. 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden anhand von Rechenmodellen 
die Emissionen des Straßenverkehrs ermittelt und dargestellt.  
Im Rahmen der Erstellung des Fachbeitrags Naturschutz wird die Bestandsituation im 
Rahmen einer örtlichen Kartierung und an Hand von Luftbildern erfasst und gem. Bio-
toptypenkatalog des Landesamts für Umwelt, Gewässer und Gewerbeaufsicht diffe-
renziert. 
Im Fachbeitrag Naturschutz selbst erfolgt die Eingriffsbilanzierung durch Quantifizie-
rung der mit den getroffenen Bebauungsplanfestsetzungen möglichen Neuversiege-
lung bzw. sonstiger Beeinträchtigungen und Gegenüberstellung von Eingriffen und 
grünordnerischen Maßnahmen. 
Eine faunistische Übersichtskartierung wurde in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde durch das Büro L.U.P.O. Dr. Jürgen Ott durchgeführt. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Erhebung noch genauerer Bestandsda-
ten weder im Hinblick auf die Beurteilung der Eingriffe noch im Hinblick auf die zu er-
greifenden Maßnahmen weitere zusätzliche Erkenntnisse hätte erwarten lassen. 
Probleme bei der Zusammenstellung der für die Umweltprüfung erforderlichen Anga-
ben traten bislang nicht auf. 
Abschließend ist festzustellen, dass sonstige, weiter ins Detail gehende qualifizierende 
und quantifizierende Beschreibungen zu den Schutzgütern Tiere / Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima / Luft, Landschaftsbild / Erholung, Mensch und Kultur- und Sachgüter 
sowohl im Zustand des Status Quo als auch für den Prognosezeitpunkt die vorstehen-
den Ergebnisse nicht verändert hätten. 

8 Monitoring 

Entsprechend § 4 c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen durch die Ge-
meinde zu überwachen, um u.a. erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-
gen der Durchführung der Planung festzustellen und in der Lage zu sein, geeignete 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 
Unvorhergesehen sind Auswirkungen, wenn sie nach Art und / oder Intensität nicht be-
reits Gegenstand der Abwägung waren. 
Die Gemeinde Römerberg erhält gem. § 4 Abs. 3 BauGB Informationen von Fachbe-
hörden, die durch ihre bestehenden Überwachungssysteme unerwartete Auswirkungen 
überprüfen. Somit erfolgt bereits eine fachbezogene Überwachung der möglichen Um-
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weltauswirkungen, die die Gemeinde als Grundlage ihrer Analyse der Umweltauswir-
kungen aufgrund der Umsetzung des Bebauungsplans heranziehen kann. Im Rahmen 
der Überwachung der Umweltauswirkungen durch die Gemeinde sollten solche Um-
weltauswirkungen konzentriert betrachtet werden, die bereits dem Umweltbericht zu-
grunde lagen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund der Bestandssituation im Plangebiet im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie auf Mensch, Kultur- und 
sonstige Sachgüter keine Prognoseunsicherheiten gegeben, die darüber hinausge-
hende Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) erfordern. 

9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

Der Bebauungsplan „W3 Links am Viehtrift“ dient der planerischen Absicherung der 
beabsichtigten Siedlungserweiterung der Gemeinde Römerberg. Er setzt ein Allgemei-
nes Wohngebiet fest. Weiterhin werden planerische Festlegungen für Verkehrsflächen 
sowie Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser getrof-
fen. 
Durch die vorliegende Bebauungsplanung sind bei den einzelnen Schutzgütern nach 
UVPG Auswirkungen auf Mensch und Umwelt mit Bedarf an Vermeidungs- oder Aus-
gleichsmaßnahmen in folgendem Umfang zu erwarten: 
 Tiere und Pflanzen 

Die im Rahmen der Erstellung des Fachbeitrags Naturschutz vorgenommene Kar-
tierung weist das Gelände überwiegend als anthropogen überprägt mit geringer bis 
mittlerer ökologischer Wertigkeit aus: Es dominieren intensiv genutzte Ackerbau-
flächen. 
Gleichwohl werden durch die Realisierung der Wohnbauflächen und der erforderli-
chen Erschließung Lebensräume für Pflanzen und Tiere dauerhaft überbaut und 
somit zerstört. 
Schutzgebiete und/oder geschützte Arten/Biotope sind durch die Planung nicht be-
troffen. 
Die verbleibenden Defizite werden durch geeignete Maßnahmen auf Ausgleichs-
flächen außerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen. Zur Kompensation wird auf 
rund 4,58 ha Flächen zurückgegriffen, die der Gemeinde Römerberg im Rahmen 
der Landschaftsplanung zur Verfügung stehen und die einen Ausgleich im räum-
lich-funktionalen Zusammenhang sicherstellen. In diesem Zusammenhang werden 
Flächen aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und 
gemäß den landespflegerischen Zielvorstellungen in Obstwiesen und einem Feld-
gehölz umgewandelt. 

 Geologie / Boden 
Durch die geplante Maßnahme entstehen keine großen Geländeverschiebungen.  
Gleichwohl führt die Realisierung der Wohnbauflächen und der erforderlichen Er-
schließung zu einem dauerhaften Verlust von Boden sowohl als Lebensraum als 
auch als Wasserspeicher in einer Größenordnung von rund 5,18 ha. 
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Die verbleibenden Defizite werden durch geeignete Maßnahmen auf Ausgleichs-
flächen außerhalb des Geltungsbereichs kompensiert. 
 

 Wasser / Wasserhaushalt 
Wie unter dem Punkt Geologie / Boden bereits genannt, geht mit der Planung eine 
Neuversiegelung von rund 5,18 ha einher. In diesem Zusammenhang ist daher 
von einem dauerhaften Verlust von Boden als Wasserspeicher auszugehen.  
Den Belangen des Schutzgutes Wasser wird durch ein mit der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz abgestimmtes Entwässerungskonzept Rechnung getragen. 

 Luft / Klima 
Durch die zusätzliche Neuversiegelung kommt es zu einer Veränderung der Kli-
mabilanz. Die befestigten Flächen werden zukünftig zu Zeiten früherer Kaltluftpro-
duktion die tagsüber gespeicherte Wärme zur Nachtzeit wieder abgeben und für 
eine Aufheizung der Umgebung sorgen.  
Erhebliche Auswirkungen auf die klimatischen Verhältnisse sind aufgrund der Nut-
zung, der Lage und der Gebietsgröße jedoch nicht zu erwarten. 

 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 
Durch die neu geplanten und in den bisher unbebauten Freiraum vorgeschobenen 
Siedlungsflächen erfolgt eine Inanspruchnahme bisher unbebauten Landschafts-
raums. Insgesamt ist somit eine Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes 
einschließlich der damit verbundenen Funktion für die Erholungsnutzung zu erwar-
ten. 
Mit den vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen, darunter die Neupflanzung 
von Gehölzen und Anlage von Grünstreifen, können die Eingriffe in das Schutzgut 
teilweise kompensiert sowie eine landschaftsgerechte Einbindung des Plangebiets 
erreicht werden. 
Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung bestehen insbesondere während der 
Bauphase. Nach Fertigstellung der Rad- und Fußwege steht der Planungsraum 
den Erholungssuchenden wieder zur Verfügung. 
Insgesamt sind somit keine dauerhaften nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut zu befürchten, gleichwohl wird eine Veränderung des Orts- und Land-
schaftsbildes festzustellen sein. 

 Mensch 
Das durch das geplante Baugebiet zu erwartende Verkehrsaufkommen wird so-
wohl das Plangebiet selbst, als auch dessen nähere Umgebung zusätzlich belas-
ten. Erhebliche Auswirkungen durch die erwarteten zusätzlichen verkehrlichen 
Emissionen können jedoch für das Baugebiet selbst, als auch für die benachbarten 
Gebiete ausgeschlossen werden. 
Auswirkungen auf den Menschen sind jedoch in Form von Straßenverkehrslärm 
von der Kreisstraße K 25 möglich. Daher setzt der Bebauungsplan aktive Schall-
schutzmaßnahmen in Form einer Lärmschutzwand gegenüber der K 25 fest.  
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 Kultur- und Sachgüter 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Kulturdenkmäler 
oder kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen 
oder Bodendenkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. Sollten während der Bauphase 
Funde zu Tage treten, wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die 
Denkmalpflegebehörde verwiesen. 
Auch sonstige bedeutsame Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
vorhanden. 

10 Zusammenfassendes Ergebnis der Umweltprüfung 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist damit in der Gesamtbilanz festzustellen, dass mit 
Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minimierung 
nachhaltiger Auswirkungen und unter Anrechnung des externen landespflegerischen 
Ausgleichs von keinen erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen von Umwelt-
schutzgütern auszugehen ist. 

K Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 

Das Gelände befindet sich derzeit noch zum größten Teil in Privatbesitz. Die Neuord-
nung der Grundstücke soll im Rahmen einer gesetzlichen Umlegung nach §§ 45 ff. 
BauGB realisiert werden. Die in der Planzeichnung vorgeschlagenen Grundstücks-
grenzen können als Anhalt für die Neuparzellierung des Geländes dienen. 

L Aufstellungsvermerk 

Bearbeitung durch: 
BBP Stadtplanung  Landschaftsplanung 

M Ausfertigung: 

Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, den bauplanungsrechtlichen 
und bauordnungsrechtlichen Textfestsetzungen, Begründung und Satzung stimmt mit 
allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. 
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde ein-
gehalten. 
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
Römerberg, ................................ 
 
................................................... 
             (Scharfenberger) 
                Bürgermeister 
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